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11-650 der Beilagen zu den stenographischea Protokollen des Nationalrate 
X. Gesetzgebungsperiode 

l64/A 

der Abgenrdneten 
Dr. Hau s er, 
Machunze, 
und Genossen, 

A n t rag 

U h 1 i r R eie h Rosa Web er, 
K 0 s t r o. u n, K u 1 h a n e k M 0 s er, 
Josef S t ein e r (Kärnten), Dr. HaI der 

betreffend ein Bundesgesetz tiber die Anpassung der Pensionen (Renten) 
aus der Pensions- und Unfallversicherung ,nach dem Allgemeinen 80zi81-

ve~sicherungsgesetz und aus der Pensionsversicherung nach dem Gewerb
lichen Selbständigen-Pensinnsversicherungsgesetz (Pensipnsanpassungs

gesetz - PAG.) 

-.-.-I!I-'.-

, 
Die.geferttgten Abg~ordneten zum Nationalrat stellen den 

<Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 
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Bundesgesetz vom • • .• • • •• über die 

.Anpassung der Pensionen (Rente'n) aus der 

Pensions- und Unfallversicherung nach dem 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und 

aus der Pensionsversicherung nach dem 

Gewerbl'ichen Selb stä:ndigen-Pensionsver

sicherungsgesetz (Pensiollsanpassungsgesetz -

PAG. ) 

Der Nationalrat hat' beschlossen: 

Artikel'I. 

Das Allgemeine. S.o~ialyersicherungsgesetz,· BGBl. 

Nr.189/1955 in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 

Nr.266/1956, BGBI.Nr.171/1957, BGBI.Nr.294/1957, EGBl. 

IJr. 157/1958, BGB I ~ Nr. 293/19 5s', BGBI.Nr. 65/1959, BGBI. 

Nr.290/1959, BGBI.Nr. 87/19f50, BGBI.Nr.168/1960, BGBI. 

Nr. 294/1960, BGBI.NI'. 13/1962, BGBl.l'Jr ~85/19631 BGBl. 

Nr.184/1963, :3GBl.Nr.253/1963, BGBI.Nr.320/1963, BGBl. 

Nr.301/1964 und BGBI.Nr. /1965, vvird abgeändert und 

ergänzt wie folgt~ 
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1. § 5 Abs.2 hat zu lauten: 
B(2) Eine Beschäftigilllg gilt als geringfügig im. Sinne 

des Abs.1 Z.2, 
a) wenn sie für eine kürzere Zeit als eine Woche 

vereinbart ist und dem Dienstnehmer für -einen 
Arbeitstag im Durchschnitt-ein Entgelt von 

nöchstens 35 8 gebührt, 
" b) wenn sie für mind'estens eine Woche oder auf 

unbestimmte Zeit vereinbart ist und dem Dienst~ 

nehmer ohne Rücksicht auf die Zahl der AriJei ts
tage als wöchentliches Entgelt höchstens' 105 8 

oder als.Qonatliches Entgelt höchstens 455 8 
gebührt, 

c) wenn das Entgelt nicht nach zeitlichen Ab
schnitten, sonclern nach einem anderen IIaßstab 

(Akkordlohn, S'cücklohn, LeistUl1.GenDritter) 

vereinbart ist und dem Dienstnehmer in einem 

lCalendermonat ein Entgelt von höchstens 4558 

gebührt. 
Eine Beschäftigung? die in den in Betracht kommenden Zeit

abschnitten ein die obigen Ansätzen nicht übersteigendes 

Entgelt' ergibt, weilinfolge Arb ~i tsmangels im Bccrieb 

die sonst übliche Zahl von Arbeitsstunden nicht erreicht 
vlird (Kurzarbeit), ur;.d eine Besch2ftigune der in, 61 der 

Hausbesorgerordnung 1957, BGBI.Nr.154, bezeichneten Art 
gilt nicht als geringfügig. Als geringfügig gilt. ferner 
nicht eine Guf unbestimm:teZeit vereinbarte BeschäftigUl1.g, 

wenn das daraus gebührende Entgelt nur deshalb nicht mehr 
als 455 S in einem ~i[onat oder 105 8 in einer Vioche beträgt, 
weil die Beschäftigung im Laufe des betreffenden {"fonates 
oder der betreffenden Woche begonnen hat, geendet hat oder 
unterbrochen wurde'. i! 
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§ 44 Abs.1 Z.5 hat zu lauten~ ; 
" \15. bei den nach § 8 Alus. 1 Z.4 in der Kranken,j:." 

und Unfallversicherung teil versicherten 

Pflichtmitgliedern der Tierärztekanmlern 

ein Betrag in der Höhe der~ür die be-
'treffende Versicherung in Betracht kommen

den Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 'Abs. 1). l!, 

3. § 45 Abs.1 hat zu 12uten~ 
H(1) Die allgemeine Beitragsgrundlage, die im 

Durchschnitt des Beitragszeitraumes oder des Teiles 

des Beitragszeitraumes, in dem Beitragspflicht be
standen hat, auf den Kalendertag entfällt,'darf die 

Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreiten. Als 
Höchstbeitragsgrundlage gilt 

a) in der Krankenversicherung der Betrag 

von 100 S; 
b) in der Unfall- und rensionsversicherung 

der gemtiD § 108d festgestellte Betrag. 
Umfaßt der Beitragszeitraum einen Kalendermonat und 
hat für den ganzen Kalendermonat Beitragspflicht be
stanc:Len, so ist bei eier Anwendung der Höchstbeitrags .... 

grundlage der J3eit:;.~agszcitraum jedenfalls mit 30 Tagen 
aüzusetzen .. 11 

4. a) § 46 Abs.2 hat zu lauten: 
li (2) Vom Bunc1esministerium für Goziale Verwal

tung, ist nach AnhÖrung des Hauptvcrbandos für den 

gesamten sachlichen Geltungsbereich dieses Bundes
gesetzes (§ 2) ein einheitliches Lohnstufenschema 

'zu erlassen, vvobei der tägliche ArlJeitsverdienst 
von fütlf zu fünf Schilling abzustufen ist. Ir 

-l 1 
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b) "§ L1,6 Abs. 4 zweiter Satz hat zu lauten: 

"An die Stelle des LIittelwertes tritt in der 

höchst en "Lom:istufe die für die betreffende Ver-. . 
{J sicherung in Betracht kommende Höchstbeitrags-

grundlage (§ 45 Abs.1).li 

5. a) § 51 Abs.1 Z.3 hat zu lauten: 

ab dem Beginn der Beitl"'agsperiode 

"Hai 1965 Jänner 1967 Juli 1968 Juli 1970 

\13: •. in der Pensions
versicherung, 
und zwar 

a) in de~ Pensions-
versicherung der 
Al"beiter 

b) in der Pensions-
versicherung der 
Angestellten 

c) in d.er knapp-
schaftlichen Pßn--
sionsversicherung 
für Arbeiter 

für Angestellte 

v.H. v.H. ,v.H. v.H. 

16 " 16,5 17 17,5 

15 1 6" 16,5 17 

21 ,5 22 22,5 23 

22,5 23 23,5 . 24 

der allGemeinen Bei tragsgrundlage."ll 
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b) § 51 Abs.3 Z',,3 hat zu lauten: 
ab dem Beginn der B 8i trag.speriode 

I\:lai i 965 Jänner 1967 Juli 1968 Juli 1970 
v.H. v.H& v.H. v.H •. 

H3~ in der Pensions
versicherung, 
und zwar 

a) in der Pensions
versicherung der 
Arbeiter 
bei der Pensions

versicherungsan
stalt der Arbei-
ter und. bei der 
Versicherungsan
stalt der öster
reichischen Eisen
bah.J.'1en auf den Ver
sicherten·und dessen 
Dienstgeber je 8 

bei der Land- und 
Forstwirtschaftli
chen Sozialversi
cherungsanstalt 

auf den Versicherten 
'auf den Dienstgeber 

b) in der Pensions
versicherung der 
Angestellten 

auf den Versicher
ten und dessen 
Dienstgeber je 

c) in der knappschaft
lichen Pensions~ 
versicherung 
für Arbeiter 

auf den Ver
sicherten 
auf dessen 
Dienstgeber 

für Angestellte 
auf den Ver
sicherten 
auf dessen 
Dienstgeber 

7,5 
8,5 

7,5 

8 

13,5 

8,5 

14 
der allgemeinen Beitragsgrundlage." 

8,25 

7,75 

8~75 

8 

8,25 

13,75 

8,75 

14,25 

8,5 

8 

9 

8,25 

8,5 

14 

9 

14,5 

. '. 

8,75 

8,25 

9~25 

8,5 

8,75 

14,25 

9,25 

14,75 

". 

... 
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6. Im § 72 Abs.6 zweiter Satz sind die Worte I1höchstens 

mit 180 SI! durch die Ylorte "höchstens mit dem Betrag 

der Höchstbeitragsgrundlage in der Unfallversicherung. 

(§45 Abs.1 lit.b)fi zu ersetzen~ , 

7. a) 

b) 

Im c' 

74 Abs.1 zvvei ter Satz ist der Betrag 60 S S> VOll 

durch den Betrag von 80 S zu ersetzen. 
I 

Im § 74 Abs.2 8rster Satz Süld -cLie Worte ilhöchstens 

mit '180 SI! durch die Worte lIhöchstens Llit dem Be

trag der Höchstbeitragsgrundlage in der Unfallver

sicherung (§ 45 Abs.1 lit.b)\! zu ersetzen. 

8. a) § 76 Abs.1 vorletzter und letzter Satz haben zu 

lautGn~ 

HJ)ie für c~ie Vleiterversicherung beziehungsweise 

Selbstversicherung in der }'ensionsversioherUl'.lg 

nach Z. 1 und 4- in Betracht kOllllilende Bcitrags

grun(Llageist mit dem ihl'er zeitlichen l;agerung 

entsprechenden Al.1.f'?Jertungsfaktor (§ 108c) aufzu

werten 1 jedoch höchstens bis zu dem Betrag der 

Höchstbeitragsgrunc1lage iü der Pensionsversiche

rung (§ 1;-5 Abs. 1 lit. '0). Diese AUI1flertung ist 

bei jeder Änderung'der Aufwertungsfaktoren vor

zunehmen. !t 

b) Im § 76 Abs.2 erster S3tz ist der Betrag von 

10 S durch den Betrag von 15 S zu ersetzen. 

9. a) Im § 77 Abs.2 zvveiter ..:.-atz zvveiter Halbsatz ist 

der Betrag von 6.000 Sdurch den Be~rag von 

7.200 S zu ersetzen~ 

b) § 77 Abs.4- hat zu lauten~ 

1i(4) Die Beiträge für die Höherversicherung in 

der Unfallversiqherung gemäß § 20 Abs. 1 betragen I 
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unter Zugrundelegung der zusätzlichen Bemessungs

grundlage(§ 181 Abs.1 zweiterSatz)t von 

1 • 

.2. 

12.385 S im Kalenderjahr 

20.463 S im Kalenderjahr 
50 S; 
85 S. 

An die Stelle der Beträge, von 12.385 Sund 

20~463 S treten ab 1.Jän...">le:r eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1.Jänner 1967, die unter Bedachtnahme 

auf § 108i mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 

(~ 108f) ve:r:vielfachten Betre.ge. iI 

10. § 80 hat zu lauten~ 

11]] ei t rag des Bundes. 

§ 80. (1) In der ?ensionsversicherung nach dieselll 

Bundesgesetz leistet der Bund einen, Beitrag in folgen-

der Höhe: 

für das Jahr 1966 25,5 v.H. 
\! il !1 1967 .2 6 ~ 5 " 
11 i! !! 19:68 27,5 !I 

i1 \1 i! 1969 28,0 il 

ab dem Jahr 1970 29:0 il 

des Aui\vandes im Sinne des Abs.2. 

(2) Als Aufwand im Sinne des Abs.1 gilt der 

Aufwand aller Träger der Pensionsversicherung nach die

sem Bundesgesetz in dem betreffenden Geschäftsjahr, 
ausgenommen die ,Aufwendungen für Ausgleichs-zulagen und 

,VI ohnUl'lgsbe ihilfen. 

(3) Aus dem Beitrag eIes Bundes liach Abs~1 
erhält jeder Träger der Pensionsversi~herung jährlich 

einen Betrag bis zur Höhe von 103 v.H. des bei ihIIl er
mittelten Fehlbetrages. Fehlbetrag ist der Betrag, um 

I 

den der jedem Träge'r der Perwionsversicherung in einem 

Geschäftsjahr erwachsende AufvJ8.nd die Eim1ahmen - aus

genommen den Bundesbeitrag - übersteigt. 

.... 
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'(4) Einnac'hAriwendungdes' Abs.3 verbleiben':" 

der Restbe'trag:an>i3D.ndesbei trag (Abs:1) istjElhl~iich auf' 

die einzelnen TrägerderPel1siönsversicherung Üll Verhält-
. . 

nis ihres im betreffenden Geschäftsjahr erwachsenden 

ALlf\tva"ndesim Silli1.8 des Abs. 2 aufzuteilen. 

'(5) Beiträge des Bundes nach Abs.4 sind ab-
, , 

g8sondert vom übrigen Ve~I:'mÖsen des Versicherungsträgers 

fruchtbri~gen'dentwede; iil münde'lsichereri inländischen 

Yvertpapiereh oder in gebUndenen Einlagen bei Kr'eeli t

unternehm~l1gen v:önanerk~nntem Ru.f, anzlü~gen. Über die 

so angelegtenl=i ti'el darf der Versicherungsträger nur 
".\ .... . "" 

mi"bZust'i'mu1Ung d es:8undesminist eriums für soziale Ver-

wal tung verfügen. Das Bundesm':lni~tericin für ~oziale 
Vervval tung hat das Einvernehmen mit dem Bundesministe

rium für Finanzen herzustellen. 

(6) Der eicH einzelnen Tr~1gernder ?ensions

versicherung gebührende Beitrag des Bundes ist in den 

H6nat en .1~Pl~il und September mit einem Betrag' in der 

Höhe des voraussichtlichen Aufwand8s der in den fcilcen

den Moristen zur Auszahlung gelangel~den Pensions sonder

zahlung zu bevorschussen. Der restliche Beitrag des 

Bundes ist monatlich im el'forderlichenAusmaß, nach . . . ." . -. . 

Tunlichkeit mit je, einem Zwölf tel, zu bevorschussen. \I 
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11. a) Im § 94 Abi.l ist der Betrag von 680 S durch den 
Betr~g von 1.000 ~ und der Betrag von 1.800 S durch 
den Betrag von 2.500 S zu ersetzen. 

b) Dem § 94 Abs'.l. ist folgen~er Satz anzufügen: 
flAn die Stelle der Beträge 'Von. 1.000 Sund 2.500 -S 
treten ab 1.,: Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahrne auf § 108i mit der jeweiligen Richt-

·zahl (§ l08d) vervielfachten Beträge~n 
c) Dem § 94 Abs .. 3ist folgender'Satzanzuf'ügen: 

"An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 108i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108a)Abs-...·11) 
vervielfaohte Betrag. I1 

12. § 105 hat z~ lauten: 

"Pensions(Renten)sonderzahlungen. 

§ 105. (1) Zu Renten aus der Unfallversicherung 
und Pensionen ~us cer Pensionsversicherung, die in den 
Monaten Mai beziehungsweise Oktober bezogen werden, 
gebührt je eine Sonderzahlung. 

(2) Wird oie Pension (Rente) ~iner anderen 
Ferson oder Stelle als dem ehemals versicherten 
Berechtigten (den berechtigten Hinterbliebenen) auf 
Grund eines Anspruchsüberganges überwiesen, sO'werden 
die Sonderzahlungen nur geleistet, wenn sie dem 
Berechtigten ungeschmälert zukommen. 

(3) Die Sono_erzahlung gebührt in der Höhe 
der für den Monat Mai beziehungsweise Oktober ausge
zahlten Pension (Rente) einschließlich der Zuschüs~e 
und der AusgJ.eichszulag~, jedoch ohne die Wohnungs
beihilfe .. Ruht der lensions(Renten)anspruch für den 

, , 

Monat Mai beziehungsweise Oktober ganz od~r zum Teil 
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weg~n:Cles Zu:;:;ammentreffens mit. einem Anspruch auf Kranken

getd,so. sind die Sonderzahlungen unter. Außerachtlassung 
, '_.. ~,',' , ".' . . ':. 

,der Ruhensbestimmung des §. 90 b€)ziel:lungsw€)ise des § 9Da 

zu berechnen~ 
'. '~ ... 

, ' (4) Die Sonderzahlupg~n sind zu im Monat Mai 

beziehungsw~i$eOktober laufen<ien Iensionen (Renten) 'in .. "-, ,..' ". . . 

. diesenlVlOnai;en, sonst zugleich mit'der Aufnahme der laufen

den Pensions(Renten)zahlung flüssig zu machen. 

(5) Ein schriftlicher Bescheid ist nur. im 

Falle der Ablehnung und auch dann nur auf BegE?hren des 

Perisiol1s(R~nten)berechtigten zu erteilen.!! 

13. § 105aAbs.2 erster Satz hat zu lauten: 

!!DerHilflosenzus.chuß gebührt für Beziel).ere.iner Fension 

aus de;' Pens ionsversicherung im halben Ausmaß der Pension., 

jedOch',mindeste~s 436 S und höch8ten~ ,872 S;. an die Stelle 

dieser BetrEige tretep ab 1. Jänner eines jeden Jahres -die 

hn'ber Bedacht~ahme a~f§ 10Si mit dem 'jeweiligen An- . 

passungsfaktor (§ 10si) vervielfachten Beträge. fI 

14. Nach §_ 10~- ist als Abschnitt VIIa einzufügen: 

"Abschnitt VITa. 

Renteri- und rensionsanpassun~. 
,. ~', 

Richtzahl. 
...,-': 

· § IdB~ .. (1) Für jedes Kalenderjahr ist eine Richtzahl 

zuermitteih, we;Lche'durch Teilung der durchschnittlichen 

Beitragsgrundlage des zweitvorangegangenen Kalenderjahres 

(Ausg~'~~sjahr) durch 'die durchschnittliche. Beitragsgrund..,. 

lage des . drittvorangegangenen Kalenderj ahres (Vergleichs.-
" . . I 

jahr) gebildet ,wird. Dabei ist die für das Vergleichsj,,?-hr 
"' '. " . " 

bereits ermittelte dur(::b.schnittliche Beitragsgrundlage 

durch dfe ullter Bedachtnahme auf die.:Sestimmungen der, 
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" 
, Ahs.:ftind' 4 heu"zuermittelneÜ3 durchschnittliche· Beitrags-

grundiag~: ~u' ersetzen. Die'Richtzahl :ist ,. auf drei Dezirllal

steileri zhrund~n. Das Bunde'snlinisteriuID fur soziale Ver..;. 

waltunghat,die Richtzahl für jedes Kalenderjahr gleich:'" 

zeitlg"Ini t der Verlaut'harungdesGutachtens des Beirates 

füJ:.·qi§~Renten-'hndPensionsanpassung(§ l08e) kundzumachen . 

. (2) Zu'r"Ermtttlung der durchschnittlichen' 

Bei tragsgruhdläge '. eines Kalenderjahres (ribs.1) siner die' 
".. " 

Pfl~~ht~~r~icheI:1:;'ei~ " für' die gemäß §44' Abs.l eine a11-

gemeiheBeitragsgruudlage'vorgesehen fst, am 1. Februar' , 

und am 1. August dieses Jahres (Zählu.ngstage) in die" 

Lohnstufen (§ 46 Abs. 2 bis 5) einzureihen. fv'j,aßgebend für 

die Einreihung ist: die 'allgemeine Bei tragsgrundlageäm' 

Ende' des'letzteh vor" dem jeweiligen Zählungstag'e gelegenen 
, ',' . 1"1' ... . ". ,,' ',. 

: BeItragsz'ei traumes; kommt ein zuletzt vorangegangener 

"Beitrag-szeitraum~icht in Betracht, so tritt an 'seine 

'~Stell'e"'de'rBEd tragszei traum, in den derje\veil'ige Zählungs

tag fällt. Arbeitsunl~ähigbrkrankte', deren Beschäftiguhgs

verhäl tnis' nicht gelöst iBt,sind hiebeiden l:flicht .... 

versicherten mit der Maßgabe gleichzuhalten, daß für 

ihre Einreihung die l~tz'te allgemeine Beitragsgrundlage 

vor Beginn der Arbei tsunfe.higkeit heranzuziehen ist. ' 

(3) Die Za,hl der an dem jeweiligen Zählungs-
.:;. '". ". 

tag in jeder Lohnstufe eingereihten Personen ist mit dem 
I 

Tageswert (§ 46 Abs.4) die.serLohnstufe zu vervielfacheh. 

Übersteigt im Ausgangsjahr der Tageswert von Lohnstufen 

.• die Höchstbei tragsgrunalage desVe';gieichsjahres(Abs .1), 

'sO"i~'~tciie Zahl der: in clles S' tOhnstufeneingereihten 

Personen mi't der' Höc'hstbeitragsgrund~lage des Vergle1chs~ 
jfüires:zü vervielfacb.en.· 

'"". " (4 ) Bei der ,&nwendurig ClerAbs~' Ibis:3: 

bleib~h die Lohnstufen außer Betra'cht, in ciie Versiche:t--

te ei:qgerelht wurden, derenaligemeine' Beitrags'grundlc1ge 

den Betrag des iinVergleichsjahr (Abs. I) 'iri Gel tüng ge~' 

.:-" . 
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standenen Richts~tzes flirfensiorisberechtigte aus eigener 

F'ensj.onsversicherung (§ 292 Abs. 3 li t. a) . nicht iiber
;;:;teigt. 

(5) Die durchschnittliche Beitragsgruridlage 

eines. l~alenderjahres ist der Betrag,. der sich aus der 

Summe der n8chAbs.3 err8c~neten Beträge für beide 

Zählungstag:e und für alle Lohnstufen, geteilt durch die 

Summe der an den beiden Zählungst9.gen in Lohnstufen 

eingereihten lersonen unter Bedachtnahme auf Abs.4 er

gibt. Dl.e durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf 
Groschen zu runden. 

Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage 

in der Un,fall- und fensionsversicherung~ 

§ 108b. (1) Die Höchstbeitragsgrundlage in der 

Uc,fall-- und lensio~sversicherung wird entsprechend der 
Lnderung des fJleßbetrages (Abs. 2) festgesetzt. 

(2) Fur das Ja"Cr 1965 beträgt der lVleßbetrag 

J80 S. Für jedes weitere Kalenderjahr ist dieser Meßbe
trag neri festzuste~len. Der neue ~eßbetrag ergibt sich 

aus cL)r Vervielfachung des letzten lV16ßbetrages nii t der 

Richtzahl (§ 108a .A.bs.l) des Kalenderjahres, für das 
der Meßbetrag neu festzust~llen ist. Der'Meßbetrag ist 

auf GrosQhen zu runden. 
(3) Höchstbeitragsgrund19ge fHr die Bei

tragszeiträume eines Kalenderjahres ist der auf volle 

S S aufgerund~te ~e~betrag dieses Kalanderjahres. 

Aufwert;l.1ngsfakt qren., 

~ lOSe. (1) Für Zwecke der Aufwertung von Beitrags

c~:mdlagen, die zur Bildung der. Bemessungsgrundlage 
h.erarlzuzjehen sind, sind mit 'Hirksamkei t ab 1. Jänner 
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ein~s jeden Jahres Aufwertungsfaktoren in der Weise fest
zustellen, daß die zuletzt in Geltung gestandenen Auf
wertungsfaktoren mit der Richtzahl dieses Jahres verviel
facht und auf drei Dezimalstellert gerundet werden; der 
Reihe' dieser Aufwertungsfaktoren ist j9'J'Jeils die Richt
zahl dieses Jahres als Aufwertungsfaktor für die Beitrags
grundlagen des ,drittvorangegangenen' Jahres anzufügen. 

(2) Der erstmaligen Feststellung der auf
wertungsfaktoren mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1966 sind 
folg~nde Aufwertungsfaktoren zugrundezulegen: 

für die Jahre Faktor 

1938 
1939 

und früher 13,500 
bis 1946 12,000 
1947 . 6,750 
1948 L~, 050 
1949 3,400 
1950 2,700 
1951 2,000 
1952 1,800 
1°C:;3 1,700 // 

1954 1,600 
1955 1,550 
1956 1,480 
1957 1,420 
1958 1,380 
1959 1,350 
1960 1,250 
1961 1,160 

, 1962 1,070. 

" Feststellung der veränderlichen 
Werte durch das Bundesministerium 

für soziale Verwaltung. 

§ 1080.. Durch Verordnung sind für jedes Kalenderjahr 

festzustellen: 
a) der Meßbetrag nach § 198b Abs.2; 
b) die Höchstbeitragsgrundlage nach §108b Abs.3; 
c)die Aufwertungsfaktoren nach § 1Q8c'. 

.. 
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Beirat für die Renten- und 
Pensionsanpassung. 

§ 108e. (1) Beim I3und€sministerlum für soziale Ver
walt.ung.ist ein ~eirat für die Renten- und Fensionsan

p~ssung zu errichten. Der Beirat hat bis 31. M~i eines 

jeden Jahres dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 

ein Gutachten darüber vorzulegen, ob fürdie.Anpassung 
der in den §§ 108g und 108h angeführten Renten und 

Pensionen als Anpassungsfaktor die Richtzahl oder welcher. 

anderer Faktor herangezogen werden soll. Das Bundes~ 

mini§terium für soziale Verwaltung hat das Gutachten 
unverz5igl ich im 11 Amt Eibla tt zur Wiener. Ze i tung 1t zu ver

lautbaren. 

(2) Bei Erstellung seines Gutachtens hat der 

Beirat auf die; volkswirtschaftliche Lage und deren ßnt
wicklung 'sowie ':mf die l\.nderungen des Verhältnisses 

der Zahl der in der Fensionsversicherung Pflichtversicher
ten zur Zahl der aus dieser Ver·sicherung Leistungsberech

tigten Bedacht zu nehmen. 
(3) Der Beirat ist bei An'lJesenheit von 

mindesten~ zw51f Mitgliedern (Stellvertretern) beschluß
fähig. ~in Gutachten des Beirates im Sinne des Abs.l 

kommt nur dann zustqnde, wenn· es der iVleinung von .mehr 

als der Hälfte der anwesenden Mitglieder entspricht. 

Haben mindest~ns drei Mitglieder eine gemeinsame, ,von 

der einfachen Mehrh8it des Beirates abweichende Meinung. 

vertreten, ist bei der Erstellung des Gutachtens auch die

se Meinung zum Ausdruck zu bringen. 
(4) Die Beh5rden des Bundes, die gesetzlichen 

beruflichen Vertretungen der Versicherten und der Dienst

geber, die 'rräger der Unfall- und der Pensionsversicherung 

und der Hauptverband sind verpflichtet, dem Beirat auf 

Verlangen alle ihnen zur Verfügung stehenden Unterlagen 

vorzulegen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich 
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sind. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat 

darüber hinaus von sich aus dem Beirat alljährlich eine 
Berechnung über die voraussichtliche Gebarung der Träger 
der Fens'ionsversicherung'nach diesem Bund.esgesetz für 

die folgenden fünf Jahre so rechtzeitig vorzulegen,. daß 
sie dem Beirat bei Erstellungseine.s Gutachtens z'ur Ver
fi.i.gung steht. 

(5) Dem Beirat 'gehören als stimmberechtigte 
lVii tglieder' an: 

je ein Vertreter der Bundesmitlisterien für Finanzen und 

für soziale Verwaltung; 

je zwei Vertreter des Österreichischen Arbeiterkammer

tages und der Bundeskammer der gewerblichen Wirt~ 
schaft; 

etn Vertreter des Hauptv'erbandes; 

drei Vert~eter des Ö~terreichischen Gewerkschaftsbundes; 

je" ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirt-
schaftskammern Österreichs und des Landarbeiter
kammertages; 

je z~ei VQm Bundesministerium für Finanzen und vom 

Bund~sministerium für soziale Verwaltung zu ent
sendende Fachleute aus dem Bereich der Wirtschafts
ode~ Sozialwissenschaften, die nach Tunlichkeit die 

akadem~sche Lehrbefugnis besitzen sollen. 

Für j edeslViitglied ist gleichz,eitig ein Stellvertreter 
zu-entsenden. 

(6) Den Vorsitz im Beira,t führt der Bundes
ministerfürsozlale Verwaltung oder ein von ihm be
stellter Vertreter. Er hat die Mitglieder des Beirates 
bei Ant:r::i tt·ihres Aillteszur Amtsverschwiegenheit. sowie .' 

zur gewissenhaften und unparteiischen Ausübung ihres 
Amtes zu verpflichten~ 
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(7) Die Amtsdauerdes Beirates beträgt je
weils fünf Jah.re.NachAblauf der Amtsdauerhat der 
al te ·Beirat die Geschafte so lange weiterzuführen, bis· 
der neue' Beirat zusammentritt. Die Zeit der Weiter
führung der Geschäfte durch den alten Beirat zählt auf 

'die fünfjährigeA,mtsdauer des neuenBeirates. 
(8) Die näheren Bestimmungen über die 

Geschäftsordnung des Beirates erläßt das Bundes
mi:qisterj '.~m für soziale Verwaltung durch Verordnung. 

(9) Die Mitglieder des Beirates versehen 
ihr Amt auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung als 
Ehrenamt. 

(10) Die Bürogeschäfte des Beirates sind 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung zu führen. 

(11) Den Mitgliedern des Beirates und den 
mit der Führung der Bürogeschäfte beauftragten Bedienste
tenkönnen Entschädigungen gewährt werden, deren Höhe 
d'ls Bundesministerium für so·ziale Verwal tung im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen festzu
setzen hat. Die Kosten des Beirates trägt der Bund. 

, . 

Festsetzung des Anpasslingsfaktors. 

§ 108f.' (1) Der Bundesminister für soziale Ver
waltung hat fÜ,r jedes Jahr den Anpassungsfaktor 

. . 

(~ 108e Abs.1) unter Bedachtnahme auf das Gutachten des 

Beirates~ür die Renten-und Pensionsanpassung durch 
Verordnung festzusetzen. 

(2) Kommt ein Gutachtendes Beirates nach 
§ 108e Abs.1 nicht zustande oder legt der Beirat das 
Gutachten nicht rechtzeitig vor, hat der Bundesminister 
für soziale Verwaltung den Anpassungsfaktor unter Be
dachtnahme auf die volkswirtschaftliche Lage und deren 
Entwicklung sowie auf die Änderungen des Verhältnisses 
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der Zahl der in d~rI'ens~onsversicherung Pflichtver
sicherten zur Zahl der aus'dieEier Versicherung Lei
'stungsberechtigte,n durch Verorq,Dung festzusetz~n. 

. . . . . . 

(3).Dj.eVerordnung über den Anpassungs-
\ :_." .. ' ..... 

faktor' ,ist nach Zustimmung durch die Hunde.sregierung ... "-. , . . 

vom BundesIIiinister für soziaie Verwalt~ung dem Haupt-
, '.' 

ausschuß des Nationalrates zur Zustimmung vorzulegen. 
DieZust.im,ITlung der Bunde'sre'gierJngi~t bis spätestens. 
10 .. Juli eines jeden Jahres zu'beant;agen. 

Anpctssuhg .. der Renten aus der 
Unfallversicherv:ng~ 

§ 108g. (1) li1it Wirksamkeit ab 1.Jänner eines 
jeden Ja.hres sind die Renten aus der Unfallversiche
rung'mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen; soweit 
Renten nicht nach festen' Beträgen bemessen sind, gilt 
dies jedoch nur dann, wenn der Versicher1?-ngsfall vor 
dem 1.Jänner des zweitvorangegangen~nJahres einge
treten ist. 

(2) Der Anpassung nach Abs.1 ist die 
Rente zugrunde zulegen , auf die nach den am 31.Dezember 
des vorangegangenen Jahr€;:3 in Geltung g~standenen Vor
schriften Anspruch besteht, jedoch mit Ausnahme der 
Kinderzu,:schüsse und des Hililosenzuschusses und vor 
Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im 
gleichen Ausmaß alle Renten.b,estandteile •. 

(3) Zu der na.ch Abs·.i'u.:n'ci: 12 . gebührenden 

'. Rente treten Kinderzuschüsse und der.Hilflosenzuschuß 
nach den hiefür gel.tenden. Vorschriften. 
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(4) Die Bestimmungen der Abs .1 und 2 gelten 
entsprechend auch für andere Geldleistungen aus der 

Unfallversicherung, deren HBhe sich nach der.Bemessungs
grundlage, (nach dem Jahresarbeitsverdienst) bernißt. 

(S) Bei Anwendung der Aba.l und 4 ist in 
den Fällen des § 180 von dem Zeitpunkt auszugehen, zu 
dem die Rerite neu festgestellt wurde; in den Fällen des 
§ 215 Abs~3 ist vom Todestag des Versicherten auszu
gehen, falls der Unterhaltsanspruch nicht höher war als 

20 v.H. der Bemes$ungsgrundlage. 
(6) Bei der Anwendung der §§ 207 Abs.l und 

220 tritt an die Stelle der Bemessuncsgrundlage der 
mit dem Anpa$sungsfaktor vervielfachte :Betrag. Diese 
Vervielfachune ist ab 1. Jenner eines jeden Jahres in 
de~ 'Neise vorzunehmen, daß der Vervielfachung der für 
das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrundezu
legen ist. 

Anpassung der Fensior~n aus der 
lensionsversicherung. 

§ 108h •. (1) lJiit 'Vl/irksamkeit ab 1. Jänner eines 

jeden Jahres sind die Pensionen aus 'der rensionsversiche
rung, mit Ausnahme des Knappschaftssoldes, für die der 
Stichtag (§ 223 Abs.2) vor dem 1. Jänner des vorange
gangenen Jahres liegt, mit dem Anpassungsfaktor zu ver
vielfachen. 

(2) Der Anpassung nach Abs.l ist" die 
lension zugrunde zulegen, auf die nach den am 31. Dezember 

. . I . ,,' 

des vorange-gangenen .Jahres in Geltung . gestandenen Vor-

schriften Anspruch besteht, jedoch mit Ausnahme der 
Kinderzuschüss.8, des Hilflosenzus6husses und der Aus
gleichszulage und vor Anwendung von Ruhensbesti~ungen. 
Sie erfaßtirn gleichen Ausmaß alle Pensionsbestandteile. 

(3) Zu der riach Abs. 1 und 2 ,gebührenden 

.' I 
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Pension treten im Sintie d~r Abs.l und '2 angepaßte 
Kinderzuschüsse, der Hilflosenzuschuß und die Aus
gleichszulage nach den hiefUr geltendenVorschriften~ 

(4-) Bei der Anwendung der §§ 24-0, 267, 
270 rind.289 gilt § l08g Abs.6 entsprechend. 

Anpassung fester Beträge., 

§,l08i. Sind nach den Bestimmungen dieses Bundes

gesetzes feste Beträge mit der Richtzahl beziehungs
weise mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen, ist 
diese Vervielfachung mitiJlirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres in ,der Weise vorzunehmen, daß der Verviel

fachung mit der Richtzahl beziehungsweise roi t dem An·· 
passungsfaktor der'im vorangegingenen Jahr in Geltung 
gestandene Betrag zugrunde zulegen iS,t. Die verviel

fachten Beträge - ausgenommen der Meßbetrag nach 
§ l08b Abs.2 - sind auf volle Schillinge zu runden. 
Die sich hienach ergebenden Beträge sind durch Ver
ordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
festzustellen. 

Anpassung der Leistungen 
von Aints wegen. 

§ 108k. Die Anpassung der Leistungen gemäß,den 
Bestimmungen der §§ lOBg und 10Bh ist' von Amts wegen 
vorzunehmen. 

Sicherung der Iv1i ttel der Pensions
versicherung. 

§ 1081. Reichen die Beiträge für die Versicherten 

(§ 51 Abs.1 Z.3) und der Beitrag des Bundes (§ 80) zur 
Bedeckung des'Aufwandes'der Träger derPensionsversiche
rung nicht aus, hat der Bundesminister für soziale Ver
waltung der Bundesregierung rechtzeitig Maß~ah.men zur 
ijerstellung qes finanziellen GleiGhge,~ichtes vorzuschl~gen, 
wobei auch auf die Bildung entsprechender Vermögens-
reserven Bedacht zu nehmen ist. 11 

I 
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15. Im § 122 Abs.2 Z.2ist als drittletzter Satz 

folgend~r Satz einzufügen: 
. . " ' 

"An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1.Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 108i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108a Abs.1) 
vervielfachte Betrag." 

16. Im § 152 Abs.1 ist als vorletzter Satz folgender 
Satz einzufügen: 
IlAn die Stelle dieses Betrages tritt ab 1.Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahine auf 
§ 108i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 1'08a Abs.1)·. 

vervielfachte Betrag. 1I 

17. § 181 Abs.1 hat zu lauten: 
Il (1) Für die gemäß § 8 Abs.1 Z ~ 3 li t.a in' 

'der Unfallversicherung Teilversicherten, die 
selbständig Erwerbstatige sind, gilt als Bemessungs
grundlage ein Betrag von12~385 S im Kalender-
jahr. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1.Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1,.Jänner 
1967 der unter Bedachtnahm~ auf § 108i mit dem 
jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108f) verviel-
fachte Betrag. Nird·die Höherversicherung gemäß 
§ 20 Abs.1 ~n Anspruch genommen, so erhöht sich . .' 

die :semessungsgrundlage um die der Beitragszahlung 

gemäß § 77 Abs.4 zugrunde gelegten Beträge." 

18. § 182 a hat zu lauten: 

. "Ausmaß·der monatlichen Rente. 

§182a. Die nach den Bestimmungen der §§ 205, 

205a, 207, 215,216, 218 und 219 ermitt.elten Renten 
(KincLerzuschüsse) .. gebühren mona.tlich in der Höhe 
eines Vierzehntels des Jahresbetrages. H. 

19. § 195 Abs.2 erst-er Satz hat zu lauten: 
"Das Taggeld beträgt 10 S ~r.r 
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20. In § 214 Abs.2 ist der Betrag von 400 S durch den 
'Betrag von 1000 ß zu ersetzen. 

21. Im§ 227 ist am Schluß. der Z.2 der Punkt durch 
einen Strichpunkt zu ersetzen; als Z.3 ist anzu
fügen: 

"3. ·indem Zweig der Pension$versicherung" in. dem 
· .• die.letzte vorangegangene Beiträgszeit vorliegt,' 

die Zeiten, während d~rer eine'Versicherte 

Woc~,engeld bezog oder währerld derer diese; 
Anspruch ruhte. I! 

22., Im § 228 Abs.1 ist der Punkt am Schluß der Z.4 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als 'Z.5 ist 
anzufügen: 

"5 •. in ·dem Zweige der Pensionsversicherung , in dem 
die letzte vorangegangene Beitrags- oder Ersatz
zeit vorliegt~ nach dem31~Dezember 1938 ge
legene Zeiten, während derer. eine Versicherte 

. Woc.hengeld bezog oder während derer dieser 
Anspx:uch ruhte. ", 

23. a) Im § 242 Abs.3 lit.a ist' der Ausdruck "Faktor 
nach Anlage 5" durch den Ausdruck "Aufwertungs
faktor (§ 1 08c) 11 zu e,rsetzen. . 

b)' Im § 242 Abs.3 lit.b ist der Ausdruck "Faktor 

(~nlage,5)" durch den Ausdruck "Aufwertungs
faktor (§ 108c)1t zu ersetzen. 

c) Im § .242 Abs.3 lit.c ist der Ausdruck "Faktor" 
durch demAusdruckllAufwertungsfaktor (§ 108c) I! 

, " 

und der Punkt am Gchluß der li t. _.c durch einen 
Strichpunkt zU ersetzen. , 

d) Dem § 242 Abs.3 ist als lit.d antufügen: 

lId) Beitragsgründlagen nach § 243 Abs.1 

Z.4 lit.d mit dem der zeitlichen 
Lagerung 'der Ersatzzeit entsprechenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108c)." 

.. ,1 
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24. ):m§ 243 Abs.1 Z.4 ist der Punkt am Schluß der lit.c 
durch einenßtri~hpunkt zu ersetzen; als lit.d ist 

,anzufügen :, 

"d) für ErsCitzzeiten nach § 227 Z.3/und § 228 
Ab$.1 z. 5 ,das V: ochengeld, . auf das die 
Versicherte Anspruch hatte." 

25. § 24'7 Wird aufgehoben .• 

26. a) Im § 248 Abs.2" letzter Satz ist der Ausdruck 
"Faktor (Anlage 5)" CI 1;1rch den Ausdru~k tlAufwer-
tungsfaktor .e § 1 o8c) tI zu ersetzen.· , 

b)'§ 248 Abs.3 hat zu lauten: 

"(3). ,Für die Bemessung des besonderen 
, Steigerungsbetrages sin~ B~iträge zu~ H~~~r
versicherung ~ die fi..:r nach dem 31.Dezember 1955( 
gelegene "Versicherungszeiten entrichtet wurden, 
m:j..t den ihrer zeitlicl:l:enLagerung entsprechenden 

'Aufwertungsfaktoren aufzuwerten. tI 

c) Inr§ 248 Abs.~ ist ,der Ausdpuck llFaktor (An
,'lage' 5)" durch d'en~ Ausdruck .1lAufwertungsfaktor 

(§ 1ü8c) If, zu ersetz:en:. 
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27. 'a) Im §, 250 Abs. 2 erster ~atz 'zweiter Halbsatz ist 
der Ausdruck ,"Faktor (Anlage 5)" durch den Aus
druck "Aufwertungsfaktor (§ 108c)" zu ersetzen. 

b) Dem ,§ ~50 Abs. 4 ist folgender Satz, anzufügen: . . , 

"Für die Aufwertung dieser Beit;räge ist § 248 
Abs. 2 let'zter'Satz entsprechend anzuwenden." 

28. § 251a Abs. 3 Z.8 wird aufgehoben. 

29,. '§ 253 Abs. 1 hi:lt zu lauten: 
"(1) An'spru0h auf Alterspension hat der Ver

sicherte nach Vollendung des 65. L.ebe,nsjahres', die 
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjp.hres, 
wenn die allgemeinen Voraussetzungen für den Anspruch 
(§ '235) er:füllt sind' und der (die) Versicherte am 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) in der Pensionsversicherung 
. ~- . 

nicht pflichtversichert ist,; eine Pflichtversicherung 
, 

auf Grund eine,r Beschäftigung mit einem im Monat ge-
bührenden Entg~lt von nicht mehr als 90b S hat hiebei 
auBer Betracht zu bleiben. An die 'Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § l08imit der "jeweiligen 
Richtzahl (§ l08a Ab~. i) vervielfachte Betrag." 

30. § 262 hat zu lauten: 

"Kinderzuschüsse. 

§. 262. (1) Zu den Leistungen aus den Versicherungs
fällen des Alters und zur Invaliditätspension gebührt 
für jedes Kind (§ 252) ein Kinderzuschuß. Über das 
vollendete 18. Lebensjahr wird der Kinderzusphuß nur 
auf besonderen 'Antrag gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß g~bührt im Ausmaß 
von 5 v.H. der Bemessungsgrundlage, wenn mehrere 
Bemessungsgrundlagen angewendet sind, der h'öchsten 

.' , 

J 
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Bemessungsgrundlage • Der: Kinderz'uschuß beträgt /-
,mindestens 58 Smonatlich. An die Stelle dieses 

Betrages .tri tt ab 1. Jänner "eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 108i mit dem Jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108f) vervielfachte Betrag." 

31. § 264 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 
IIDie Witwenpension nach § 258 Aqs. 4. darf den gegen 
den Versicherten zur Zeit seines Todes bestehenden 
und mit dem der zeitlichen Lagerung des Todestages 
entsprechenden Aufwertungsfaktor (5 108c) aufge
werteten Anspruch auf Unterhalt (UnterhaltSbeitrag) 
sowie die der hinterlassenen Witwe aus demselben Ver
sicherungsfall gebührende Witwenpension nicht über
steigen. 11 

32. § 276 Abs. 1 hat zu lauten: 
"(1) Anspruch auf Knappschaftsalterspension 

hat der Versicherte nach Vollendung des 65., die 
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, 
wenn die allgemeinenVoraussetzungen für den Anspruch 
(§,235) erfüllt sind lLTld der (die) Versicherte am 

, ' 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) in der Pensionsversicherung 
nicht pflichtversichert ist; eine Pflichtversiche
rung auf Grund einer Beschäftigung mit einem im 
Monat gebührenden Entgelt von nicht mehr als 900 S 
hat hiebei außer Betraoht zu bleiben. An. die Stelle 
dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden 

Jahres der unter Beda.chtnahme auf § 108i mit der je
weiligenRichtzahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachte 
'B~trag. 11 

33. Im § 283 ist der Betrag von 200 S durch den Betrag 
von 250 S zu ersetzen. 

L ____________________________________________________ __ 
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34. a) §292Abs. c: lit. h hat zu lauten: 
IIh)von Lehriing~~ntschädigungen ein Betrag 

von 300 S monatlich.; " an die Stelle dieses Be-
'trages tritt a:t> '1'. ,Jänner eines ,jeden.Jahres 

der .. unter Bedachtnahme auf § l08i mit der jewei
ligen Richtzahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachte Be
trag; 11" 

b) §:292 Abs. 2 1it.l hat zu lauten: " 
,111) zwei fritte1:der nach dem Kriegsopferver

, sorgungsgesetz 1957;BGBl,.Nr. 1?2~ und dem Opfer
;fl:irsorgegesetz, BGBlc.Nr" 183/1947, gewährten 
Grund- und Elternrenten; 

c) Im § 292 Abs. 3 sind nach den Worten "Der Richt
satz beträgt l1 die Wortell'llilbeschadet der Bestimmun
gen des Abs. 4 11 einzufügen. 

,d) Im § 292 ist ein Abs. - 4 mit folgendem Ilvortlaut 
einzufügen: ' 

11(4) .An die Stelle der Richtsätze und der 
Richtsatzerhöhungen nach Abs. 3 treten ab 
1. ,Jänner eines jeden: Jahres die unter Bedacht
nahme auf§ l08i mit dem Anpassungsfaktor' (§ l08f) 
vervielfachten Beträge. I' 

'e) Im § 292 erl1.alten die bisherigen Abs. 4, 5 und 6 
,. 

die Bezeichnung Abs. 5, 6 und 7 • 
. ' 

35,.§ 29,2a 'Abs. ,2 hat zu lauten: 
"(2) Als-monatliche Unterhaltsverpflichtung 

im Sinne des Abs. IgeJten, gleichviel ob und iri 
welcher Höhe die Unterb-altsleistung tatsächlich 
erbracht wird, 28 v.H. des um den Betrag des Richt
satzes für Pensionsberechtigte aus e"igener Pensions
versicherung (§ 292 Abs • .3 lit. a) verminderten 
monatlichen Net,toeirikommens des UnterhaJtspfiichtlgen." 

;., 

." 
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36. a) Dem '§ 296 Abs. 1 ist folgender Sat,z anzufügen: 
"Erhöhungen der Ausgleichszulagecauf Grund der 
Bestimmungen des § 2g2Abs~ 2 lit.h und Abs. 4 
sind von Amts wegen f'estz1.lstellen~ 1,1 

b) Dem § 296 sind als Abs. 3 und 4 anzufügen: 
"(3) Auf Grund einer An:pas~~g der Rente 

oder Pension gemäß den Bestimmungen des Abschnittes 
VIIa des ,Ersten Teiles ist eine N·eufeststellung der 
Ausgleichszulage nicht vorzunehmen. Die sich er
gebenden Mehrbeträge an Rente oder Pension ver- ... 
mindern eine zu der Pension gebührende Ausgleichs
zulage. 

(4) Bei einer Anpassung von l'Jensionen 

die nach de l1 Bestimmungen des Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes ge
bühren, sowie bei allgemeineIlErhöhungen der 
Renten nach dem Landwirtschaftlichen·Zuschuß"':" . , . 

rentenversicherungsgesetz gilt Abs. 3 entsprechend. 11 

,-
.. .;. ~ . 
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37. a) §302 Abs. 2 zweiter Satz hat zu ,lauten: 
"In allen übrigen Fällen sowie auch für den Fall, 
daß' das aus der Krankenv'ersicherung sonst gebühren
de Familiengeldriiedriger ist als 20 S täglich, 
gebührt ein Familiengeld in der Höhe von 20 S 
täglich." 

b)§ 302 Abs. 3 hat zU lauten: 
11(3) Das Taggeld beträgt 10 S täglich." 

38. a)· Im ,§ 309 hat die Absatzbezeichnung "(l)U zu 
entfallen. 

b) § 309 Abs. 2 wird aufgehoben. 

39. § 311 Abs. 5 erster Satz hat zu lauten: 
"Der "tl'berweisungsbetrag beträgt für jeden in 
einem nach diesem Bundesgesetzpensionsver~iche
rung$freien bdernach früherem Recht rentenver
sicherungsfreien Dienstverhältnis zugebrachten 
Monat 7 v.H. des auf den Monat entfallenden Ent
geltes C§ 49), auf das der Dienstnehmer im letzten 
Monat vor seinem Ausscheiden (§ 11 Abs. 5) Anspruch 
gehabt hat, höchstens jedoch von dem Betrag von 
1800 S, wenn das Ausscheiden vor dem 1. August 1954 
erfolgte beziehungsweise bei späteren Ausscheiden 
höchstens vom dreißigfachen der im Zeitpunkt'des 
Ausscheidens in Geltung ,gestandenen Höchstbeitrags
grundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs .. 1 
1it. b)n. 

40. :Dem § 367 ist ein Abs. 3 mit folgendem Wortlaut 
anZUfügen: 

"(3) Abweichend von. den Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 sind Bescheide über die Auswirkung 
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a) von Renten- oder Pensionsanpassungen 
gemäß den :Se~timm.ungen de.s Abschni ttes 
VITa des Ersten Teiles, 

b) Vi.n Vervielfachungen fester Beträge mit 
der jeweiligen Richtzahlpeziehungsweise 
mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 

· nur zu erlassen, wenn der Berechtig.te dies bis zum. 
· Ablauf des K'al·enderjahres verl~t, für das die 
· Anpassung (Vervielfachung) vorgenommen wurde. 11 

41. Im § 522g lbs. 2 i?t de; Aus'drU:ck ,"Faktor (Arilage ·5) 'I' 
durch den Ausdruck tlAufwertungsfaktor (§ 108c)llzu 
ersetzen. 

42.a) § 529 Abs. 3 lit. a un~ b haben zu lauten: 

"a) wenn der Versorgungsfall vor dem 
1. -Jänner 1962 eingetreten ist, mit d.em 

Faktor 1,100; 

b)· wenn der Versorgurigsfall nach dem 31. De
zember 1961 eintritt, mit dem im zeit
punkt des Eintrittes deaVersorgungs
falles für das Jahr 1956 geltenden Auf-
wertungsfaktor (§ 10~k) ~" 

b) § 529 Abs. 6 zweiter Satz hat zu lauten: . ~ . ; 

II§ 309 .zweiter Satz ist anzuwen,den. U 

c) § 529 Abs. 11 hat zu lauten: 
TI(11) Auf den überweisungsbetrag nach Abs. 1 und die 

Bei tragserste,ttung nach Abs. 5 ist § 310 anzuwenden. TI 

43. Die Anlage·5 zum Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz wird aufgehoben~ 
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'.;.:..,; . ,":, . ·1 

,Artikel 11. 

. . : 

Das . Gewerbliche Selbständigen-Pensj~önsve'rsiche
rungsgesetz, BGBI.IlJr.292/1957,. inderF~ssillig der Bundes-· 

gesetzeBG13l.:r:J:ri.157/1958, BGBl.Nr. 65/1959, BGBl. 

Hr.291/1959, DGBl.Nr.169/1960, BGBI.Nr.295/1960, EGBl. 

Nr. 14/19 62,"BGBI.Nr. 324/1962 ,BGBl.1Jr. 86/1963, "EGEl. 

Nr. 185/1963 ,EGBI.Nr. 254/1963, BO-BJ,..LJr ~ 321 /1963,BGBl. 

Nr.302/1964, und BGBI.Nr •••• !1965~ wird abgeändert wie 
f:olgt: 

1. § 17 Abs.4 hat zu lauten: 

il(4) Die Beitragsgruhdlage beträgt, wenn Einkünfte 

im Betrag von weniger als 600S oder überhaupt keine 

Einkünfte vorliegen, 600S (LIindesbei tragsgrundlage) • 

An die Stelle dieses Betrages, tritt ab 1. Jänner eines 

'j"eden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 32f mit der 

-jeweiligen Ri~l1t~ahl (§ 32a) vervielfachte Betrag. Die 

13eitragsgrundlage d<:trf elie· Höchstbei tragsgrundlae;e nicht 

überschreiten. Höchstbei tragsgruildlage ist der gemäß 

§ 32b jeweiTs. f,estgesetzte Betrag. 11 

2. a) § 18 Ab~.l erster Halbsatz hat zl1lauten ~ 

"Die in der Pensionsv~rsicherung .nach diesem Bundes-

; gesetz Pflichtversicherten hab en. für elie Dauer der 

Versicherung einen Hui'ldertsatz der Bei t.ragsgrundlage 

als Beitrag zU:' leisten. Dieser Hundertsatz hat dem 

auf den in der Pensionsversicherung der l\rbei ter bei 

der Pensionsversicherungsalistalt der Arbeiter.Pflicht

versicherten entfalle~den Beitragss~tz zu entspre

chen und beträgt demnach 
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ab 1.I\Iai 1965 8,0 v.H. 
ab 1.Jänner 1967 8,25 v.H. 

ab 1. Juli 1968 8,5 v.H. 
. ab 1 • Juli 1970 8,75 v TT • 11 •. n. 9 

Im ~ 18 Abs.2 erster Satz ist der Ausdruck "einen 
TI '. ~ DS 1. Grag in cler'nöhe von 360 S monatlich zu leisten!! 

durch den Ausdruck "monatlich .einen von der Höc.hst

beitragsgrundlage (§ 17, Abs.4) bemessenen Beitl:"ag 

zu leistenIl zu ersetzen. 

3. a) § 26 Abs.1 zweiter Satz l~atzu lauteng 

HDiese Bf::;i tragsgrundlage ist mit dem ihrer zei t

lichen Lagerung entsprechenden Aufwertul1.gsfaktor 

, (§ 32c) aufzuwerten, jedoch höchstens bis zu der 

Höchstbeitrags[:,rundlage (§ 17 Abs.4). Diese Aufwer

tung ist bei jeder Ancler:ung der Aufwertungsfaktoren 

vorzlUlehmen. II 

b) Im § 26 Abs.2 erster Satz ist der Ausdruck Hjecloch 

nicht unter 500 S für den Kalendermonat zuzulassen" 

durch den Ausdruck iljedoch nicht unter der lh:ridest-

beitragsgrundlage (§ 17 Abs.4) zuzulassen H zu'er

setzen. 

c) § 26 Abs.3 hat zu lauten: 

i1 (3) Die Weiterversicherten hab en oinen Bei

trag zu entrichten,· d er mit dem Doppelten des für 

Pflichtversicherte geltenden Beitragshunc1ertsatzes 

zu bemessen ist." 

d) § 26 Abs.4 erster Satz hat zu lauten: 

IIFür die Höherversicherung sind Beiträge in einer 

vom Versicherten gewählten Höhe, monatlich ab~r 

'mindestens 30 S zu entrichten;·· der jährliche Bei

trag darf 7.200 S nicht übersteigen. H 
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4. § 27 hat zu lauten: 

lIBundesb ei trag; Üb erweisung 
·aus dem Aufkommen an Gewerbestellsr. 

§ 27.' (1) In der Pensionsversioherung nach diesem 

Bundesgesetz leistet der Bund einen Beitrag in folgen-

der Höhe: 
,für das Jahr 1966 25,5 v.H. 

n a !1 1967 267~ " 
11 . f1 11 1968 27,5 11 

11 11 H 1969 .28,0 f1 

ab dem Jahr 1970 29,0 fI 

des für das einzelne Geschäftsjahr ervvClchsenden Au~- . 

wandes, ausgenommen die Aufwendungen für die Ausgleichs

zulagen. 

(2) Die Behörden der Bunde sf inanzverwaltung , 

denen gemäß§ 17 des Gewerbesteuergesetzes 1953 die Er

hebung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem 

GewerbekCl,pitalobliegt, haben vom Aufkommen an Gewerbe

st euer nach dem Gewerb eertrag und dem Gewerbekapital. 

für jedes Kalenderjahr 101,5 ": .H. des Betrages, um. den 

der für das einzelne Geschäftsjah:r: erwachsende -Aufwand 

- ausgenommen die Aufwendungen für die Ausgleichszu

lagen - die Einnahmen des Versicherungs-träg8rs für das 

betreffende Geschäftsjahr, einschll,'eßlich' der Einnahmen 

nach Abs.1 - ausgenommen elie Ersätze für Ausgleichszu

lagen - übersteigt,einzubehalten und an die Pensions

versicherungsanstalt der gewerblichen ITirtschaft zu 

übervveisen. 

(3) Der halbe Mehrertrag jedes Geschäfts

jahres ist abgesondel~t vom übrigen Vermögen des Ver

sicherungsträgers fruchtl:;ringend entweder in mÜllclel-
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sicheren inländischen Wertpapieren oder in gebundenen Ein

lagen bei 'K:reditunternehmungen von anerkanntem Ruf anzule

gen. Über die so angelegten I.iittel darf der Versicherungs

träger nur mit Zustimmung des BuncIesministeriums für sozia

le Verwaltung verfügen. Das Bunc1esrilinisteriumfür soziale 

Ver\val tung hat das Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Finanzen herzustellen. 

(4) Der Beitrag des Bundes (Abs. 1) und die Uber

weisilllg 3US dem Aufkommen an Gewerbesteuer '(Abs.2) sind in 

den Honaten Apl"il und S2p-i~ember mit einem Betrag in der ,Höhe 

des voraussich-i.;lichen j\ufv~.i8ndes der in elen folGenden Mona

ten zur Auszahlung gelangenden Pensionssonc1erzahlung zu be-
i 

vorschussen. Der restliche Beitrag des Bundes und die rest-

liche Überweisung aus <lern Aufkommen an Gewerbesteuer sind 

monatlich im erfor0_erlichen Ausmaß, nach Tmllichkei t mit 

je einem Zvvölftel zu bevorschussel1.!i 

5. Nach 0 32 ist als Abschnitt VII einzufügeng 

;iAbschni tt VII. 

Pellsi onsanpassung. 

Richtzahl und Anpassungsfaktor .. 

§ 32a. Die nach dem Vorschriften des i~b8chnittes VIIa 

des Ersten Teiles des Allgemeinen SozialversicherungSGe

setzes ermittelte und kundgemachte Richtzahl und der nach 
, , ' 

den bezeichneten VorscrlI'iften festgesetzte Anpassurigsfak-
\ 

tor gelten auch für die Pensionsanpasslli~g nach ~iesem 

Bundesgesetz. 

I'ests et zung der Höcl1stb ei trags grundlaGe. 

§ 32b. (1) Die Höchstb eitragsgrunc11age vJird entspre

chend d er ~~nderilllg des Meßbetrages (Ab 8.2) festGeset zt. 

(2) Für das Jahr 1965 beträgt dar Loß1ie-

trag 180 S. Für jed.es \veitere KEllenderjahr ist dieser 

lieBbetrag ~eu festzustellen. Der neue MeDbetrag ergibt 
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sich aüs der Vervielfachung c+es letzten Heßbe~rages 

,mit der Richtzahl (§ 32a) des Kalenderjahres, für das 

der Ueßbetrag neu festzustellen ist. Der UeBbetrag 

ist auf Groschen zu rWlden. 

(3) HöchstbeitragsgrundlagefUr d.ie Bei

tragsmonate eines Kalend.erjahresistdas DrGißigfache 

des auf volle 5 Sauf Gerundeten l,1eBbetrages d.ieses 

Kalenderjahl~es • 

Aufwertungsfaktoren,. 

'§ 32c. (1) }'~r Z\Clecke der Aufwertung von Dei..,.. 

tragsgrundlagen, die zur Bildung der BcmessunGsgrund-
"-

lage heranzuziehen sind, sind mit WirksarrJcei t ab 

1 • <..Tänner eines jeden Jahres Aufwertungsfaktoren in der 

Weise festzustellen, daß die zuletzt in Geltung ge

standenen Aufwertlmgsfaktoren mit der' Richtzahl dieses 

Jahres vervie1fachtund suf drei Dezimalste11en ge

rund et werd en; der Reihe di es er AufwertwJ.[;sfal::toron 

ist jeweils die Riebtzahl dieses Jahres als Aufwer-, 

tungsfaktor fül?die Beitragsgrundlagen des dri ttvoran- . 

gegangenen Jahres anzu~ligen~ 

(2) Der. e:rstr1.aligen ]!1eststelhmg der Auf-:

'Jllertungsfaktoren mit Vlirksamkei t ab 1. J'äJ:1.11'er 1966 sind 

folg::mde Aufwertungsfaktoren zugrundezulegen ~ 

fUr die Jahre Faktor 

1938 und früher 
1939 bis 1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 . 
1953 
1954 
1955 
,1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961i 
1962 

13,500 
12,000 

6,750 
4,050 
3,400 
2~700 
2 9 000 
1 ,800 
1,700 
1 ,600 
1 ,550 
1,480 
1 ? 420 -
1,380 
1 ,350 
1 ,250 
1 ,160 
1 ,070. 
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Feststellung de~ veränderlichen 
Werte 'clurch das Bundesministerium 

'für soziale Verwal tüng 

§ 32d. 'Durch Verordnung sind für jecles Kalender

jahr festzustelleng 

a) derl'.lcßbetrag nach § 32b A'os. 2; 

b) die Höchstbeitragsgrundlage nach § 32b 

Ab s. 3; 

c) die Auf~vertungsfakt oren nach§ 3 2c. 

Anpassung der Pensionen. 

§ 32e. (1) l.'Ii t Wirksamkeit ab 1. Jänner oines 

jeden Jahres sind die P.ensionen, für ,die der Stichtag 

(§ 59 Aos.2) vor dem i.Jänner des voranccganc;ep.en 

Jahres liegt, mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. 

(2) Der Anpassung nach Abs.1 ist die Pen

sion zugrunc1Gz~legen, auf die nach den am 31.Dezember 

des vorangegangenen Jahres in Geltung gestandenen Vor

schriften Anspruch besteht, jedoch mit AusIlahme der 

Kind erzuschüsse', des Hilflo senzuschus ses, (ler Aus

gleichszulage 'unddes ZU$chlagesnach § 80 Abs. 5 und 
. v 

§ 85 Ab s. 3 und vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. 

Sie erfaßt im gleichen Ausmaß aiJe Pensionsbestand~ 

teile; 

(3) Zu der nach Abs.1 und 2 gebühl~enden 

Pension treten im Sinne der Abs.1 und 2 angepaßte 

Klnderzuschüsse, . der Hilflosenzuschuß, elie' Ausgleichs-' 

zulage und die Zuschläge nach § 80 Abs.5 und § 85 Abs.3 

nach den hiefür geltenden Vorschrifteri~ 
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(4) Bei, der Anvvendung der §§ 67 unQ 88 t:citt 

an die Stelle der Demessungsgrundlage der mit dem .An ... 

passungsfaktor vervielfachte' Betrag. Diese Vorviel-· 

facbung ist ab 1. Jänner eines j eden Jahres in der '[feise 

vorzwlehmen, daß der Vervielfachung der. für das voran

gegangene Jahr ermittelte Betragzug;rundezulegen ist. 

Anpassung fester Beträge. 

§ 32f. Sind nach den Bestimmwl;ßn dieses Bundesge

setzes feste Beträge mit der Richtzahl b eziehungsvveise . 

mit dem Anpassunesfaktor zu vervielfachen, ist diese 

Vervielfa,chung mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden 

Jahr~s in del~ Weise vorzunehmen, daß der Vervielfachung 

mit der R;i.chtzahl beziehungsweise mit dem Anpassungs.

faktor der im vorangegangenen J2hr in Geltung gestande

ne Betrag zugrundezulegen ist. Die vervielfachten Be-. . 
träge - cmsgenommen der T.Ießbetrag nach § 320 - sind auf 

volle Schillinge zu runden. Die :::dch hienach ergebenden 

Deträge sind d~rch Verordnung des Bundesministeriums 

für soziale Verwaltung festzustellen. 

Anpassung der Leistungen 
von Amts wegen. 

§32g. Die Anpassung der Leistungen c~emäß den Be

stimmungen des § 32e ist von Amts vvegen vorzunehmen. 

Vorausberechnung der Gebarungund 
.sicherung der IIi ttelder PensionsyersicherUllg. 

§ 32h. (1) Das Bund esminist erium für soziale Verwal

tung hat alljäbl~lich mit der Berechnung nach § 108e Abs.4 

des AllGemeinen Sozialversicherungsgesetzes dem Bej_rat 

für die Rcnten- und PensionsanpassUng (§ 108e des All

gemeinen Sozialversicherungsgesetzes) auch eine BeTGch .. -

... '-: 
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~~ung der voraussichtlichertGebarung der Pensions

versicherl.lngsanstEüt der gewerblic11en Wirtschaft 

für die fO~G8~den fii,.V1f Jahre vorzulegen. 

(i) Reichen die Beiträge de~ Versicherten 

(§ 18)', der Beitrag des Bundes und die überweisung 

aus 1'Iitteln der Gewerbesteuer (§ 27) zur Bedeckung 

des AuIvmnc.es der PC~lsionsversicherungsanstalt nicht 

aus, hat der Bundesminister für soziale Verwaltung 

der Bm~<lesregierung rechtzeitig HaBnahmen . zur Her- , 
. . . .' 

~tellun~ des finanziellen Gleichgewichtes vorzu-

schlagen, wobei ,auch auf die Bildung entsprechender 

Vermö;;ensreserven :Bedacht zu nehmen ist.1! 
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. 6~ a) Im § 42 Abs.l ist der Betrag von 680 S durch den 

Betrag von 1.009 .8 und der Betrag von 1.800 8 durch 

den Betrag von 2.500 S zu ersetzen. 
b) Dem § 42 Abs.l ist folgender Satz anzufügen: 

"An die Stelle der Beträge von 1.000 S l.lnd 2.500 S 
treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres ,die unter 
Bedachtnahrne auf ~ 32f mit der jeweiligen Richtzahl 
(§ 32a) vervielfachten Beträge." 

c) Dem § 42 Abs.2 ist folgender Satz anzufügen: 
1!A.n die Stelle dieses Betrages trit,t ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 32f 
mit der jeweiligen Richtzahl (§ 32a) vervlelfachte 
Betrag. 11 

7. § 54a Abs.2 erster Satz hat zu lauten: 
"Der Hilflosenzuschuß gebührt im halben Ausmaß der 
Pension, jedoch mindestens 436 ~ und hBchstens 872 S 

,monatlich; an die Stelle dieser Beträge tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 32f mit dem jevTeiligen Anpassungsfaktor (§ 32a) ver
vielfachte Betrag. 1I 

8~ Im § 69 Abs.4 erster Satz is.t der Ausdruck "Faktor der 
Anlage 1" durch den Ausdruck "Aufwertungsfaktor (§ 32c)f1 

zu ersetzen. 

9. § 71 Abs.} Z.8,wird aufgehoben. 

10. Im § 81 Abs.4 ist der Ausdruck "mit den in Anlage 1 an

gegebenen Faktoren l1 durch den Ausdruck "mit den Aufwer
tungsfaktoren (§ 32c)" zU,ersetzen. 

11. § 83 hat zu lauten: 

-, . 
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"Kinderzuschüsse. 

§ 83. (1) Zu der Alters(Erw~rbsunfahigkeits)pension 
gebührt für jede·s Kind' (.§ 70) ,ein Kinderzuschuß. Über d:as 

vollendete 18. Lebensjahr wird der Kinderzuschuß nur 

auf besonderen Antrag gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß gebührt im Ausmaß von 

5 v.H. der Bemessungsgrundlage (§ 66). Der Kinderzuschuß 

beträgt mindestens 58 S monatlich., An d,ie Stelle die?es 

Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 

unter' Bedachtnahme auf § 32f mit dem geweiligen An'

passungs,fClktor (§ 32a) vervielfachte Betrag." 

12: Im § 85 Abs.2 erster Satz ist der Ausdruck "Faktor der 

Anlage l"durch den Ausdruck "Aufwertun[sfaktor (§"32c)" 
zu ersetzen. 

13. a) § 89 Abs.2 lit.i hat iu lauten: 
"i) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag von 

300 ß monatlich; 4ndie Stelle dieses Betra
ges tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 

,der unter Bedachtnahme auf § 32f mit der 
jeweiligen Richtzahl (§ 32a) vervielfachte 

Betrag;" 
b) § 89 Abs.2 lit.k h8.t zu lauten: 

"k) zwei Drittel der nach dem Kriegsopferver

sorgungsgesetz 1957, BGB1.Nr.152, und dem 

Opferfürsorgegesetz, BGB1.Nr. 183/1947 , ge

währten GruIfd- u~d Elternrenten;". 
c) Im §89 Abs.3 sino. nach den Worten liDer Richtsatz be

trägt" die WOJ;'te tlunbeschadet'der Bestimmungen des 

Abs.4 1T einzufügen. 

d) Im § 89 ist.ein Abs.4 mit folgendem ~ortlaut einzu
fügen: 
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11 (4) An die Stelle de'r Richtsätze und der Richt

satzerhöhungen n,ach Abs. 3 treten ab 1. Jänner e~nes 

jeden Jahres die unter Bedachtnahrne, auf'§ 32fmit dem 

jeweilig~n i".npasslJne;sfaktor (§ 32a) ve;vielfachten 
Beträge. 11 

e) Im§ 89 erhalten die bishe'rigEm Abs. 4, 5 und 6 die 

Bezeichnung Abs.5, 6 und 7. 

14. '§ 90 Abs. 2 he.t zu lauten:' 
11 (2) Als monatlic~e Unterhaltsv8rpflichtung im Sinne 

des Abs.l gelten, gleichviel ob und in welcher Höhe die 
Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht wird, 28 v.H. des 

um den, Betrag des Richtsatzes für rensionsberechtigte aus 

eigener Iensionsversicherung (§ 89 Abs.} lit.a) vermin-, 

derten monatlichen Nettoeinkommens des Unterhaltspflich

tigen. 1I 

15. a) Dem § 94 Abs.l ist folgender Satz anzufügen: 
. ' , 

"Erhöhungen der Ausgleichszulage auf 'Grund der Bestim-

mungen des § 89 i,.bs. 2 li t. i und Abs.4 sind von Amts 
,wegen festzustellen. 1,1 

b) Dem § 94 sind als Abs.3 und 4 anzufügen: 

11(3) Auf Grund einer Anpassung der Fension gemäß 

den Bestimmungen des Absc:lni ttes VII des Ersten Teiles 

ist ~ine Neufe~~steliuDgder Ausgiei~~szul~ge niciht 

vorzunehmen. Die sich ergebenden Mehrbeträge an 
Pension vermindern eine zu der :Pension gebiihrende Aus
gleichszulege. 

(4) ,Bei einer Anpassung von Pensionen oder Renten, 

die nach den Bestimmungen des Allgemeinän Sozialver-
. ~ . 

sicherungsgesetzes gebühren sowie bei allgemeinen Er-
höhungen der Renten nach dem Land\i\rirtschaftlichen 

Zuschußrentenversicherungsgesetz' gilt Abs.3 ent
sprechend." 
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16. a) Im § 124 ist ein Abs.2 mit folgendem Wortlaut ein

zufügen: 

11(2) Abweichend von den Bestimmungen des Abs.l 

sind Bescheide über die l\.uswirk:ung 

a) von Fensionsanpassungen gemäß 'den Bestimmun

gen.des Abschnittes V~I des~rsten Teiles, 

b) yon Vervielfachungen fester Beträge mit der 

jeweiligen :]:Uchtzahlbeziehllngsweise dem 

jeweiligen Anpassungsfaktor 

nur zu erlassen, wenn der Berechtigte dies bis zum 

Ablauf des Kalenderjahres verlangt,. für dai? die An

passung (Vervielfachung) vorgenommen wurde." 

b) Im § 124 erhalten die bisherigen Abs.2 und 3 die 

Bezeichnung Abs.3 und 4. 

17. Die Anlage.1 .zurn Gewerblichen Selbständigen-Pensions

versicheru.ngsgesetz wird aufgehoben. 

. ' .. , "'; 
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Artikel 111. 

'Das Landwirtschaftliche Zuschußrentenversiche

rungsgesetz, BGB1.lTr.293!1957, in del~ J:!'8ssunz der 

Bundesg:esetze, BGBl.Nr. 95/1959, BGB1~Nr.167/1960, 

BGBI.Nr.296/1960, BGBI.Nr. 15/1962, BGBI.Nr.186!1963, 

BGBI.Hr.}22/1963, und BGBI.Nr.303/1g64, wird abgeändert 

wie folgt~ 

1. a) Im 0 40 Abs.1 ist der Betrag von 680 S durch den 

Betrag von 1.000 S und der Betrag von 1.800 S 

durc~l den Betrag von 2.500 ·S zu ersetzen. 

b) Dem § 40,Abs.1 ist folgender Satz ,anzufü,;cm,~ 

;!An die Stelle der Beträge von 1.000 Sund 

2.500 S treten Cl;) 1.Jänner eines jeden Jahres 

die siel1 8US der lmwendung des $>42 Abs.1 letzter 

. Satz des Gevverblichen Selbständigen-Pensionsver-
, . " 

sieherungsgesetzes ergebenden Beträge .. 1f 

c) Dera § A·O Ab s. 2 ist folgend er Sat z anzufügel.1 ~o • 

nAn clie Stelle dieses Betrages tritt ~b 1.Ji.:Ü1ner 

einüs jeden Jahres der sich uUS der AnwendunG des 

o 42 Abs.2 letzter Satz des Gevveroliehen Sclb

ständiGon-Pen,sionsversicherungsgesetzes ergebende 

Betrag. 11 

2. § 65 Abe.3 Z.8 wird aufgehOben. 

:3. § 75 hat zu lauten: 

IlI-cinderzus ehüs se. 

§ 75. (1) Zu der Alters (i2:rwerb sunfähigkeits) zu- . 

schußrente gebührt für jedes Kind (§ 64) ein Kinc1er-
\ 

~.' I 
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zuschuß. übel" das vollendete 18. Lebensjahr wird d.er 

Kinclerzuschuß nur auf b escmderen An"crag gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß beträgt 58 S Hlonat

lieh. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jä:clner 

eines jeden Jahres der sich aus der Anwendung des § 83 

Ab s:2 letzter Satz des Gevverblichen Selbstänc1igen-' 

Pensionsversicherungsgesetzes ergebende Betrag." 

4. Im § 76,.Abs .• 2 erster Satz sind dieWorte "F2ktor der 

Anlage 1 " c~tlrch die Ylort e. Ii Aufwertunc;sfaktor nach 

§ 32c' d es Gewerblichen Se Ib.ständ igen-Ponsionsversi ch.e

rungsgesetzes l ! zu ersetzen. 

5~ Die Anlage 1 zum Landwirtschaftlichen Zusphußrenten

versicherungsgesetz Yvird aufgehoben • 
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Artikel IV. , . 

ÜbergangsbestimmUngen. 

(1) Personen, die am 31. Dez~mber 1965 nach den 'in 
diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften pflichtversichert 

waren, nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aber 

nicht mehr'pflichtversichert wären, bleiben pflichtver

sichert; solange die Beschäftigung, welche die Fflicht~ 

versicherung nach den bisherigen Vorschriften'begründet 

hat, weiter ausgeübt wird. Im übrigen sind die B~stimmun-, 
gen diases Bundesgesetzes auf eine solche '.Fflichtversiche

rung anzuwenden, jedoch kann der Versicherte bis 30. Juni 

1966 bei dem für die Einhebung ~er Beiträge in Betracht 
kommenden Versicherungsträger den Antrag stellen, aus der 

Pflichtversicherung ausgeschieden zu werden; einem solchen 

Antrag hat der Versicherungsträger mit Wirkung. von dem 
auf den Antrag folgenden Monatsersten stattzugeben. 

(2) Die Bestimmung des Art.I Z~8 lit.b dieses Bun

desgesetzes findet nur auf Fälle Anwendung, in denen der 

Beginn der Weiterversicherung nach dem 31. Dezember 1960 
liegt. 

(3) Bei der Anv.:endung des § 94 Abs.5 des Allgemeinen 

Soziabrersicherungsge'setzes, des § 42 Abs •. 4 des Gevverb
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes ~nd de~ 

§ 40 Abs.4 des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenver

sicherungsgesetzes für das Jahr 1965 ist so vorzugehen, 
als ob § 94 Abs.l des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes i"n der Fassung des Art.I ·Z.ll lit.a, § 42 Abs.l 

, de s Gewe r bl i c·he n Se 1 b st änd ige n-Pe ns i onsve rs i ch e rungs
gesetzes in der Fassung des Art.II Z.6 lit.a und § 40 

Abs.l des Land~irtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art.III Z.l lit.a während des 

ganzen Jahres 1965 in Geltung gestapden wären. 

.. 
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(4) Ab'Neichend von den Bestimmungen des § 108a des 

,~,.l.lgemeinen30zialversicherungsgesetzes ist bei der Er

mittlungvon durcnschnittlichenBeitragsgrundlagen für 

die Zeit vor dem 1. Jänner 1966 vanden statistischen 

Nachweisungen ausz.ugehen, die die Träger der Krankenver

sicherung nach dem Allgemei~en Sozialversicherungsg~setz 

gem8.ß § 444 Ab,s.l des Allgemeinen Sozial versicherungs

gesetzes zu verfassen haben. 

(5) Abweichend von den Bestimmungen des § 108c des 

Allgemeinen Sbzielversicherungsgesetzes ist fijr die 

Jahre 1960 bis 1962 die Aufvvertung vorzunehmen; 

flir das Jahr mit dem Faktor 

1960 
1961 
1062 -' 

1963 
1964 

und zwar solange, als die nach § 

1.310 
1.240 
1.170 
1.110 
1.050, 

108c' des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes festzusetzenden Aufwertungs

faktoren für di8 einzelnen Jahre nicht hBher sind. 

(6) Für das Jahr 1966 gilt als Richtzahl und als 

Anpassungsfaktor 1.070. 

(7) Pensionen aus der lensionsversicherung nach dem 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz mit einem Stichtag 

in den Jahren 1963 und 1964 sind am 1. Jänner 1966 mit dem 

Anpassungsf3.~{tor 1,035 zu vervielfachen. 

(8) Die Bestimmungen des Art.I Z.21, 22, 23 lit.d 

und 24 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in 

denen der Stichtag nach dem 31. Mai 1965 liegt. 

(9) Die auf Grund der Bestimmungen des § 292 Abs.2 

1it.1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 

Fassung des Art.I Z.34 und auf Grund der Bestimmungen 

des § 89 Abs.2 lit.k des Gewerblichen Selbst~ndigen

Pensionsversicherungsgesetzes in dsr Fassung d8S Art.II 

Z.13 gebührende 'Ausgleichszulage- ist von Amts wegen 

festzustellen. 
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(10) Di~mit Inkrafttre~en der Bestimmungen des 

Art~I Z:35 und Art~II Z.14 auf Grund,dieser Bestimmungen 

gebührende Ausgleichszulage ist von Amts ,wegen festzu

stellen . 

• 
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Artikel V. 

Schlußbestimmungen. 

(1) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat 

am 15. April 1966 der Pensionsversicherungsanstalt der 

Arb~iter einen Betrag von 194,5 lvdllionen Schilling und 

der V~rsicherungsanstalt des Bsterreic~ischen Bergbaues 

einen Betrag von 5,5 Millionen Schilling zu überweisen~ 

(2) Die aill 31. Dezember 1955 in Geltung gestandenen 
Vorschriften über den finanziellen Ausgleich zwischen 

den VersiGherungsträgern in Wanderversicherungsfällen 
werden aufgehoben. 

(3) Bei 'der ßJlvJ'endung der Bestimmungen des § 251a 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes Qeziehu~gs

weise der entsprechenden Bestimmungen des § 71 des Gewerb

lichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes, des 

§ 65 des LandwirtschaftlichenZuschußrentenversicherungs

gesetzes und des § 20b des Notarversicherungsgesetzes 

1938 sind, wenn auch Ve'rsicherungszei ten der nach dem 

Notarversicherungsgesetz 1938 geregelten Pensionsver

sicherung zu berücksichtigen sind, dem, nach den bezogenen 

Bestimmungen zur Feststel:ung und Flüssigmachung der 

Gesamtleistung berufenen Versicherungstrager von den 

anderen beteiligten Versicherungsträgern ,die auf diese 

entfallenden Teilleistungen zu erstatten. riandelt es 

sich bei dem zur Feststellung und Flüssigmachung der 

Gesamtleistung berufenen Versiche~~ngsträger um einen' 

Träger der nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 

oder nach dem Gewerblichen Gelbständigen-Fensionsversiche

rungsgesetz geregelten FensionsversichGrung oder um die 

Landwirtschaftliche Zuschußrentenversicherungsanstalt, so 

hat eine Erst~ttung der auf diesu Fe~sions(Renten)ver

sicherungen entfallenden Teilleistungen zu unterbleiben. 
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(4) :Für die Erfüllung,.derArispruchsvoraussetzung 
nach den §§ ~53b .Abs.l 1i t. b beziehungsweise 276b Abs.l 

lit.b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sind 
bei weiblicbenVersichertender Geburtsjahrgähge 1906 
bis 1916 hinsichtlich der vor dem 1. Jänner 1939 zurück
gelegten Beschäftigungszeiten die Bestimmungen des § 229 
des Allgemeinen Sozial versicherungsg~set~;es mit der ·Maß .... 
gab? anzuwenden, daß für jedes darnach in Betracht kommen
de volle Kalenderjahr acht Monate an Ersatzzeit als er
worben gelten und. daß die sich hienach vor dem .1. Jänner 
1939 ergebepde Versicherungszeit um acht Zwölf tel der 
Dauer anderer Versicherungszeiten und von Zeiten selb
ständiger Erwerbstätigkeit aus' dem Zeitraum vor dem 
1. Jänner 1939 vermindert wird. 
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Artikel VI. 

VJirksamke i t sb eginn. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern nichts anderes 

bestimmt wird. 9 am 1.Ilai 1965 in Kraft. 
(2) Es treten in Kraft: 

a) mit Beginn der Beitragsperiode l\;Iai 1965 die 

BestiITl .. mungen des Art. 1 Z. 5; 
b) mit 1.Juni 1965 die Bestimmungen des Art.I 

Z.11,21, 22, 23 lit.d, 24, 34 lit.b, des 
Art.II Z.6, 13 lit.b, des Art.III Z.1 und 
CI es Art. V Ab s. 4 7 

c) mit 1.Juli 1965 die Bestimmungen des Art.I 

Z.13 und des Art.II Z.7 J 

d) mit 1.Jänner 1966 die Bestimmungen des Art.I 

Z.1, 3, 4, 6 bis 10, 12, 17 bis 20, 23 lit.a 

bis c, 25 bis 29, 31 bis 33, 34 lit.a, 35, 
37 bis }9, 41 bis 43, des Art.II Z.1,· 3 lit.a, 

bund d, 4, 8 bis 1 ° , 1 2, 1 3 1 i t • a, 1 4 , 1 7 , 
des Art.III Z.2, 4 und 5 und des Art.V Abs.2 

und 3. 
'- (3) Die Bestimmungen des Art.I Z.14 treten am 

1.Hai 1965 mit der I.IaD[~obe ~n ICraft, daß 
a) die Richtzahl erstmals fUr das Jahr 1967 zu 

ermitteln und kundzumachen ist, 
b) der Beirat fUr die nenten- und~Pensionsan

passung erstmals bis 31.Klai 1966 ein Gutachten 

vorzuleGen hat und 
c) der Anpassungsfaktor erstmals fUr das Jahr 1967 

festzusetzen ist. 
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Artikel VII. 

Vollziehung. 

Il'Ii t der Vollziehung ist dclS Bundesministerium für 

soziale Verwaltung im Einvernehmen mit den beteiligten 

Bundesministerien betraut. 

***************************************** 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag 

unter Verzicht auf C~ie .Erste Lesung dem AusschußfUr 

so~iale Verwaltung z~zuweisen. 

164/A X. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)50 von 105

www.parlament.gv.at



Begründung. < 

."""Alsam 9. September 1955 das Allgemeine Sozial

ve!'~.icherungsgesetz vom Nationalrat verabschiedetwu~o.p" 

war. damit. ein sehr bedeutsamer Fortschritt in der öster-
~ ,,~ . .' 

J?eicb,ischen' Sozialversicherung erreicht, Die dllrclt.~hre,,: 

Öst$preichs widerspiegelnde unübersichtliche bisherige 
.: ' .' - .. ' ,-. . .. ~ 

Recht:31ag~ . wurde besei tig.t und machte einer zusammen,:.. 

fassende~_ systerna t ischen.Rege lung "de sö sterre iehi scnen. > 
" .. -(1 '. \" ;.":- . . .. 

Sozial versicberungsr$chtes Fla tz. :,Das,ne:\le ,Gesetz~swerli:' , ", "'" .. ' .-- . , . ," . '.-'" .,,'. . ". '.' -'- .... ..-. . 
~~ -. .'. ; :' , 

mußte pich, wie inden E;rläutern9-enBemerk:ungen;,zur. 

Regierungsvorlage des, ASVG •. aUqgeführtwird; auf das im., 
••••••• : •• •• E, ' •• -.! . "'.' . '. . . '. ,.,.' :: - '. . , 

damaligen, Zei tpunkt,wi'chtigste AnliegE;)n, ,nämlieh'·die· 
.;,.' , .' ..... , ". . '. . ... :. ," ' :"<.- ;. '. .' ,. 

Kodifikation 9:8S geltenden Rech:j:es, beschränken,da_ 

selb$t die Kodifikation zahlre,iche ;schwierige" Probleme 
',,' ':' . ,",,' - . ,". 

aufwarf, und ,e i ll .Hina}),sgehen,~Ar~r.cU;esen ,Rahmen im Sinne .,' 

einer Reform d~,:rart~geProbleme, .n9ch in:weitgrÖ~erem, ,~. 

Umfang mit sich gebracht hätte .•. Es wäre dann, wie in 

den 'Erläuternden Bemerkungen weiter ausgeführt wird, zu 
. '-' 

befürchten gewesen, daß das Hauptziel. der Neuregelung 

des Sozialversicherungsrechtes,nänllichdas damals be-

stehende Vorschriftenchaos durch eine einheitliche und 

übersichtli~he Regelung zu ers~tzen, in naher Zeit nicht 

zu erreichen gewesen w~re •. Es blieb der späteren Gesetz

gebung vorbehalten, auf dem Erreichten aufbauend, für die 
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Wei terentwicklung des sQzia,i~er:si~herungsrechtes 'Sorge 

zu tragen.' 

Innerhalb der Sozialversicherung ist die Fe-nsions

versicherung der'Ve;sicherungszweig, der mit der wirt

schaftlichen Entwicklung am engsten verknüpft ist. Ist 

es doch Aufgabe der Perisionsversich~rung, dem Versicher

ten als Ersatz' für das entfallende Erwe'rbseinkommen 

Leistungen zu gewähren, die einerseits sein ganzes bis .... 

heriges oft jahrzehntelanges Erwerbsleben in irgend 
, 

einer Form berücksichtigen und andererseits selbst 

ftirviele weitere Jahre~die Grundlage für die Lebetis-
, \ ' 

haltung des Versicherten bzw. seiner Hinterbli~ben~n 

bilden sollen. Die Beziehung der Pensionsversicherungs

leistung zur wirtschaftlichen Entwj ,: klung ist' somi t irl" 
zweifacher Hinsicht gegeben: sie soll einerseits'im 

. .'. . 

Zeitpunkt ihres Anfalles die bis dahin während des Ver-

sicherungsverlaufes eingetretene wirtschaftliche Ent-
-'. ". . 

wicklung berücksichtigen, sie soll aber darüber hinau's 

auch nach diesem Zeitpunkt von der wirtschaftlichen 

Entwicklung beeinflußt werden, um den ihr innewohnenden 

Zweck, dem'VersichElrten einen Ersatz für das ent ..... 

fallene Erwerbseinkommen zu gewährleisten, voli erfüllen 

zu'können .. 

Wenn 'man von früheren Regelungen absieht, enthält 

bereits das ASVG. inder Stiammfassung Bestimmungen, die, 

.. ' 
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. 
wenn auch nur in grobmaschiger Weise die Beriicksich':" 

tigung der wirtschaftlichen Entwicklung bis zum 

Anfallszeitpunkt der P~nsionsversicherungsleistung'zum 

Ziele hatten (§ 243 Abs.l ASVG.). Die wirtschaftliche 

Entwicklung n ach' dem Anfallszeitpunkt blieb bei 

diesen Leistungen ebenso ohne Einfluß wie bei den 

Leißtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

ASVG. bereits gewährt wurden (Altrenten) und bezüglich 

derer in den'Erläuternden Bemerkungen zur Regierurigs-

vorlage des ASVG. ausdrücklich hervorgehoben wurde, 

daß nach der Übergangsbestimmung des §-522 ASVG. die 

Bestimmungen des neuen Rechtes nur soweit zur Anwen-

dung gelangen sollten,. als die Bemessungsgrundlage der 
" 

Leistung nicht berührt werden muß. 

Bereits in der 1. Novelle zum ASVG. ging der 

Gesetzgeber d gran, ,der \virtschaftlichen Entwicklung 

auch hei den Altrenten, VJenn auch nur mit einer 

Pauschalmethode, Re~hnung .zu t~agen. Er setzte diese 
i 

IVlethodesodannin der 3. und 5. Novelle zum ASVG. fort. 

'. D,ie 8. Novelle. zum Ai3VG. (Rentenreform) brachte inso...: 

fern einschneidende Änderungen, als hinsichtlich der 

neu anfallenden Pensionen das Ursprüngliche g-robmaschige 

, Aufwertungssystem durch ein feineres erset:zt wurde, das 

überdies auch die, iveitere wirtschaftliche Entwicklung 

bis zum Jahre 1959berüci==i,:::~-:..tigte. Darüber hinays wvrdEm 

aber auch die bereits zuerkallLten Pensionen neu berechnet 
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und ebenfalls auf das L>hnnivE:-au des Jahres- 1959 ge

bracht. Lediglich hinsir;htlitj::. -einer Gruppe von 
.. ." . .' -' 

- Leistungen, die noch nach den vor oem 1. SV.-NG. in 

Geltung gestandenen Vors-chrif-Sen -bemesse;n worden waren 

und die einer Neuberechnu:ng mangelsVorhandenseins der 

entsprechenden Unterlagen ni:6h-t zugänglich waren, mußte

das bisherige -System -der rc.us,chalaufwertung beibelial ten 

werd~n. Mit der 8. N~velle zuci ASVG, war es somit-

g~lungen, alle Pensionen unge~chtet des Zeitpunktes 

ihres 'Anfalles dem Lohnniveau 'eines bestimmten Jahr-es 

anzupassen und damit oenAusgangspunkt für eine künftige 

gleichmäßige Ent~Nicklung der laufenden und der neuan

fallenden Le{~tungen zu schaffen. biese Vereinheit

lichung des Leistungsniveaus auf das Lohnniveau eines 

bestimmten Jahres war deshalb von besonderer Bedeutung, 

weil dadurch di.e Anpassung der Leistungen an die Ent

wicklung der Löhne und Gehälter ermöglicht w)J.rde, vJas 

naturgemäß ein einheitliches, -auf die Löhne und Gehälter 
- -

eines b~stimmten Jahres bezog~nesLeistungsniveauvo.r"':' 

aussetzt. Im Hinblick auf denbeträ6htliciheri finaniiellen 

Aufwand, den diese Maßnahmen der Rentenreform er":-
'. : .' ;' 

forderten, mußte dererl Durchführung auf drei Jahre ver~ 

teilt werden. Die letzte Etappe ist am 1. Jänner 1963 

ange~allen Da zu diesem Zeitpunkt die Entwicklung der 

Löhne und Gehälter --weiter fortgeschritten war und die 

.., -

164/A X. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)54 von 105

www.parlament.gv.at



',. 

- 5 -

,auf ,da,s Niveau des Jahres 1959. aufgewerteten Leistun-, 

gen der Fensionsversicherung.wieder hinter sich ge-

lassen hatten, brachten die 13. und 14. Novelle zum 

A:3VG. diese Leistungen 'nunmehr auf das. LO,hnniveau <!les 

Jahres. 1963 •. Damit wurde, ',lilie in der Begr;;ndung zum 

Initiativantrag der 14. Novelle zum ASVG. ausgeführt 

wurde" die Voraussetzung für eine. systematiscl:le An-

'passung an die Entwicklung der Löhne und Gehälter ge

schaffen. 

Betrachtet man rückblickend die oben dargestellte 

biSherige Entwicklung seit dem Inkrafttreten des ASVG. 

in der Stammfassung, sO.zeichnet sich auch schon in 

der Vergangenheit das Bestreben des Gesetzgebers ab, 

die Leistungen der Unfallversicherung und Pensions

versicherung den geänderten illTirtschaftlichen Verhäl t-

nissen anzupassen. Die Anpassung erfolgte aber mehr 

oder weniger unregelmäß~g. Dabei war nicht zu vermeiden, 

daß Art und Umfang. der Anpassung von den jeweiligen 

budgetärenMöglichkeiten eines einzelnen Haushalts-

·jahres beeinflußt wurden. An die Stelle dieser Methode 

soll nunmehr mit dem vorliegenden Gesetzentwurf.ein 

Syste~ der laufenden·Anpassung der Renten und I"ensionen 

in der Sozialversicherung eingeführt werden. Unter diesem 

Begriff der systematischen laufenden An~assung der Renten 

und Fension~n ist dabei eine Regelung zu verstehen, durch 

die von Gesetzes wegen sichergestellt ist, daß die Renten 
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und Pensionen'Jahr für Jah'r·der·Bntwicklungder Löhne 

und Gehälter der im Erwerbsleben steh.enden Arbeiter 

und Ange.stell ten angepaßt werden ~ Die Ireranzi-ehung der 

Lohn·· und GehaJ.. tsenbvicklung als Anpassungsinaßstab be· 

wirkt, daß den Rentnern und l-'ens iönisten nicht ·nur der 
: ,: 

von den Akt.iveri erreichte Ausgleich 'für die Veränderung 

des Geldwertes, sondern auch der von dEm Akt i vener

langte Anteil an der Steigerung des Volkseinkommens 

zugute kommt. Wie im einzelnen noch besprochen werden 

wird, erfaßt die Anpassung d'arüber hinaus wegen des 

bestehenden Zusammenhanges'noch eine Reihe Tester 

Beträge aus der Unfallversicherung und Iens:i:onsver-

sicherung. 

Die Einführung einEs solchen Anpassungs·systems 

erfordert aber auch die Vorsolege für die Bereitstellung 

. der jeweils notwendigen lUtte:, die ebenfalls im vor-

liegenden. Antrag getrofi'en. wird .. VJas den Beitr.ag des 

Bü..ndes anlangt, wurde von'der in den letzten Jahren üb

liChen, jeweils nur auf die Mög~ichkeiten eines Haus...; 

haltsjahres a.ngestellten Finanzierung abgegangen und 

durch die Festsetzung der Bundesbeteiligung öhne zeit-

l-:'chc B:egrenzung dem Bund die Möglichkeit gogeben, die 

notwendigen I;Ii ttel in einem längerfristigen Budget-

konzept zu berücksichtigen. 

Die Neuerung in der Bundesbeteiligung ,liegt aber 

n:Lcht nur darin, daß das Ausmaß des Bundesbeitrages ohne 

... 
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zeitliche l?egrenzung fixiert 'wurde, sondern auch in der 

BeEitimmung der Höhe des Beitrages, nämlich mit einem be.,... 

stimmten hundertsatz" des Aufwandes aller Pensionsversiche

runssträger nach dem ASVG. bzw. nach dem GSPVG. Darüber 

hinaus ist der Beitrag so bemessen, daß ~ie einzelnen 

Versicheruncsträger in die Lage versetzt v'Jerde!1, zusamLlen 

mit ihren sonstigen Einnahmen die Gesamtausgaben zu be

streit en und b eschei9- ene Vermö,;ensTeservei1. anzusammeln • 

. Aber auch die Versicherten selbst sollen - 'wie im 

Antrag vorgesehen - in ycrstärktem Ausmaß zur F'inanzie

rung der Pensionsversicherung herangezogen werden. 

Die dem Bundesministerium für soziale VerweItung 

auferlegte Verpflichtung, jedes Jahr eine Berechnung der 

Gei)arung der Pensionsversicherungsträger für die nächsten 

fünf' Jahre zu erstellen, Gibt· die Höglichkei t, finanzielle 

Engpi:~sse zu erkennen und die notvJendigen I'Iaßnahmen zu 

ihr.er Beseitigung zu ergreifen. Der j'3undesminist;er für 

soziale Venval tung VJil~d ausdrücklich verpflichtet, ent

sprechende LaßnaJmen der Bundesregierung rechtzeitig vor

zuschlagen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen YJirc1 folgendes bemerkt: 

~\rt.I ~Z.1., 19, 20, 33 und 37 und Ar.:E..,.IV- Abs.1 ~ 

Im Zusammenhang mit der :einführung der Pensions

(Renten)anpassuni war auch zu prüfeh, welches Sqhicksal 

die zahlreichen; im Bereiche des Ileistungsrechtes des 

ASVG., GSPVG •. und LZVG., aber "lUch in sonstiGen Bereichen 
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eine Rolle spielenden festen Beträge haben sollen. Ziel 

d~r 'i0.'1passung ist, wie bereits ausgeführt wurde, die regel-

,maBige 1 gesetzlich verankerte Anpassung der leistungen an 

die geänderten Löhne der im Erwerbsleben stehenden Ver-

sicherten. 

Schon .in den ersten Stadien der Verhandlung bestand 

U1Jereinstimmung darüber, daB die laufende I Anpassung nicht 

nurd1e Renten und Pensionen, sondern auch die Richt-sätze 1 

den rhndestbetrag des Kinderzuschusses und den l'Tindest.,.. 

und Höchstbetrag' des Hilflosenzuschusses erfassen soll. 

Die Behandlung der übrigen festen Beträge wurde 'vorschie-

den geregeltg zum Teil wird eine laufende Anpassung in 

Aussicht genommen, zum '1:eil sollen sie anläBlich des Vfirk-

samwerdens der ersten Anpassung erhöht werden, ohne daß 

sie :tn der Folbe v'lei tere Anpassun~~en' mitmachen. 

Im § 5 Abs.2 des ASVG. spielen derzeit Betrtge' von 

30, 90 und 390 S fm'" die Frage ~ ob ein Beschiiftigungsver

hältnis die Vollversicherung begründet, eine Rolle'. Die 

obigen Beträce sind mit der 9.Novelle zum ASVG. (BGBl. 

Nr.13/1962) festge~etzt worden. Die seither eingetretene 
;. 

LohnentYJicklung rechtfertigt eine Erhöhung dieser drei 

Beträge, wob&i jedoch - wie in der 9.Novelle - Rücksicht 

darauf genommen wurde, daß gegenviärtig der' Sachb'ezug der 

vollen freien Station für Zwecke der Lohnsteuer mit 465 S 

bestimmt ist und daß diese Deiivertung auch für den Bereich 

" 

.. 
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der Sozialversicherung gilt (0 50 ASVG.). Dac1ul."ch, ci.aß der 

I'Jlonatswert für die Beurteilung der Geringfügigkeit und 

damit der Versicherungs,pflicht mit 455 S festgesetzt wird, 

ist sichergestell t, daß alle in deI" Land- und FOl~stwirt-

sc11aft .bloß gegen volle freie Station, beschJ.ftiGten 

Arbeitl'lehmer auch in Zukunft nicht ~:.lls geringfügig beschä~......: 

tigt geltenvnd somit weiterhin der Vollyersic~erung unter-

liegen y!erden. 

Eine laufende Anpassung dieser orhöhten BetrÄge mit 

der Richtzahl oder delil Anpassungsfaktor schien nicbt z;1Neck-

l,lEWig, weil QS sich, hier um ~ eträgc handelt, die im Laufe 

der Zeit in das Bewußtsein der Versicherten eindrinßen 

sollen, was nur c1o.nn zu erwarten ist, wenn elie GrenZ\Nerte 

durch lä.ncere Z,::i t hindurch unverändert bleiben. Es ist 

aber in Aussic;ht genommen, diese Beträge unter Bedacht-
. '. r.· - ., • 

nahme auf die 1ohnen~wicklung und die Festsetzung der. 

Bewertune des Sachbezuges der vollen freien Station fall-

weise durch einen besonderen Akt des Gesetzgebers zu er-

höhen. 

Die zu l~rt. I Z. 1 vorgesehene Ub erßangsbestimmung 

entspricht c1el" Gbergangsbestimrnung, die bei. der lotzten 

Erhöhung der in Rede stehenden Betr&c;e vom Gesetzgeber 

beschlossen vlOrden ist. Sie stellt sicher, daß Pflicht-

versicherte, elie infolge der Erhöhung der Grenzbetrage ab 

1 . Janner 1966 nicht mehr der Pflicl1tversicherung unter...:. 

liegen wUrden, wo iterbin versicherungspflichtj,g bleiben, 
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solange sie ihre v~rsich~rte Beschäftigung ~eiter ausüben. 

Im übrigen steht, es ipnen aber frei, bis Ende Juni 1966 

ihr Ausscheid,en aus der Pflichtversicherung zu be2,n-craeen. 

:Die gleichen Erwägungen wie für die Grenzbeträge des 

§ 5 Abs.2 gelten auch für die Erhöhung des Nindest.betrages 

deS Sterbegeldes in der Unfallversicherung, die Erhöhung 

des Taggeldes in der Unfall- und Pensionsversicherung, des 

Familiengeldes in der:2ensionsversicherung und des 'Knapp..,. 

schaitssoldes. Auch diese Beträge sollen im Zusammenhang 

mit der Einführung der Renten- und Pensionsanpassung zum, 

{leil sehr' kräftig erhöht vverden. Es bleibt einer späteren 

fallweisen Prüfu...ng vorbel1al ten, w'2itere ErhöhunGen vor-

zunehmen. 

Wie in der BeGründung zu § 108a ff. näher 8usge,ftihrt 

ist,soll nach dem in .Aussicht genommenen AnpassunGssystem 

auch c"eie Höchstbeitragsgrundlage in der Unfall- ünd Pen

sionsversicherung alljährlich der Entwicklung der durch:"" 

schnittlich~n B8i-cragsgruridlage angepaßt werden. Um zu 

vel~meiden, daß die jährliche Veränderung der Höchstbei-

tragsgrundlage immer wieder zu einer Novollierung des 

Gesetzes führt; Wird elie Feststellung der für die :Dauer 

eines Jahres geltenden Höchstbeitragsgrundlage im Verord-

nungswege erfolEen. Es war daher notwendig, von der c1er

zei't geÜbten Methode, die Eö chstb ei tragsgrundlage mit 

· ' 
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einem bestimmten Betrag im Gesetz (§ 45 Abs. 1 li t. b ~!J.~SVG.) 

festzusetzen,. abzugehen und an dieser Stelle auf den im 

Verordnl,mgsw eg festzusetzenden JJetrag zu verweisen.Obor-

all dort, wo im Gesetz die Höchstb.ei tragsgrundlage genannt 

ist,v'lird auf § 45 Abs.1 lit.b ASVG. vervüesen, cler seiner-

sei ts wieder - vvie gesagt - auf die Festsetzungsverordnung 

vervveist. 

Nach § 46 Abs. 2 ASVG.in der gel tena en IPassul1.g hat 

qas Bundesministerium'für soziale Verwaltung die Möglich

keit, bei der Erlassung des Lohnstufenschemas'den tägli-

ehen Arb.ei t sverdienst mit geringeren Beträgen als von 

5 zu 5 S abzustufen. Bisher erschien es nicht notvliendig, 

von der geübten Praxis der Abstufung des ArbGitsverdienstes 

von 5 zu 5 S abzugehen. Durch die Rundungsvorschrift für 

die Höchstbeitragsgrundlage (siehe die beantr:agte E;ass~ng . .' 

des § 108b Abs. 3) wird es nunmehr notwendig, auch die Ab-

stufung des Lohnstufenschemas unmittelbar zwingen.2:, im 

Gesetz zu regeln. 

Zu Art.J 2.5; 

.Die in den Jahren bis 1970 ZU,. erwartend.e Steigerung 

der Ausgaben in der Pellsionsversicherung macht es notwendig, 

neben einer stärkeren Heran:ziehung des Bundes zur Finanz)ie-

rung auch die Beiträge der Versicherten zu erhöhen. Gegen-
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über d.em a'9 Hai, 1965 ';'Jirksam werdenden Beitragssätzen 

werden die Beitragssätze in der Tensionsversicherung der 

Arbeiter ·~m 1 1 5%, in der Pensionsversicherung der Ange

stellten um 2,Q % und inder lrnappschaftlichen Pensions

versicherung' ;fUr Ar'Jei te~' und fi:ir Angerstellte ebenfalJiJa um 

1,5 % erhöht werden. Die stärkere Erhöhung der Beitrags-

sätze in der Pensiorisversicherung der Angestellten soll 

den Unterschied in der Beitragsbelastung dieser Gruppe 

der ~nselbstänc1ig Er\cJerbstätigen gegenüber den Arbeitern 

verringern, was richtig erscheint, weil das I'Gistul1gsrecht 

praktisch keine Unterschiede kennt. Für den gesaüten Be-

reich der Pensionsversicherung ergeben sich gegenüber den 

ab Hai 1965 in K.rafttretenden Beitragssätzen im ZGit-

raum' 1967 bis 1970 in der Pflichtversicherung insgesamt 

'Mehreinnab.men in der Höhe von 3~931 Mill.S. 

~Jbt~t. LZdJ:it. ag 

Nach § 7 L1, Abs.1 ASVG. ist der Beitrag der, in der; 
, , ' 

Unfallversicherung teilversicherten selbständig ErwGrbs-

tätigen mit einem festen Betrag für das Kalenderjahr be~ 

stimmt. Der :Beitrag war bis Ende 1964 mit 30 S festgesetzt; 

er ist durch die 14. Novelle zum ASVG. (BGEl.N~". 301/1964) 

auf 50 S erhöht vvorden~§ 74 Abs.1 ASVG. enthält weiters 

die Verpflichtung des Bundesministeriums für soziale Ver-
( 

\val tung, den Jahresbeitrag im Verordnungswege zu erhöhen, 

wenn die 'Beiträ{;e nicht ausreichen, um den Gesamtaufwand 

.. 
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aus der Durchfilllrllng dieser Unfallversicherung z.u' decken.· 

Der Vero:tdnungsrahL1en ist gegenwärtig-. noch beruhend auf 

\ dem J2hresbeitrag von 30 S - mit 60 S begrenzt. Im Hinblick 

auf diese geringe Spahne örscheint es notwendig, den Betrag' 

von 60S durch den Betrag von 80 S zU ersetzen, wodtirch 

die Verorctnungsermiichtigung von 10 Sauf 30 S 8I:wei tert 

wird. 

Zu Art.l 2.8 lit.b und Art.IV Abs.2: 
~~~ 

Die Eindestbei tr8gsgrundlage f·ür Yleiterversicherte 

in der Kranken~ u~d Pensionsversicherung ~etrj3tgBgen-

wärtig 10 S. ,Dieser Betrag ist zuletzt durch die 3.1{ovelle 

zum ASVG. (BGBl.liJ'r.'294/1960) festgesetzt worden. Die seit-

her eingetretenen Anderungen der wirtschaftlic11en VerhEil t

nisse und die Anderungen des Geldwertes lassen es vertret-

bar erscheinen,. die Kind2stbeitragsgrundlage 2.uf 15 S zu 

erhöhen. 

Die letzte Erhöhung hat sich auf' GrtLYlcl einer ,Über

gangsbestimmung zur 8.Novelle zum ASVG. (Art.IVil.bs.1) 

nu~ auf Fälle bezogen, in denen der Beginn der Weiterver-

sicherung nach dem 31 .Dezember 1960 gelegen vmr. Die in 

Aussicht genommene Erhöhung soll gleichfalls nur C:Liesen 

Personenkreis'betreffen. 

. . 
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:Der jährliche Beitrag zu~ Höherversicherung nach dem 

ASVG. darf' nach der EeltendenRecht~lage 6.000 S nicht 

übersteigen. In der Pensionsversicberung n8.ch dem GSPYG. 

dürfen zur Höberversicherung monatlich höchstens 600 Sr 

jällrlich also 7.200 S an Beiträgen, gezahlt werden. Die in 
. . 

Rede stehende ~~nderung des § 77 Abs.2 ASVG. läuft somit· 

auf eine C+leichziehung des Bei-cragsreciltes in der Höher-

versicherung nach dem ASVG. " und GSPVG. hinaus. In diesem 

Zusammenhang wird auf <l ie''1mderunc; im Art. 11 Z·.3 li t.d 

verwiesen, womit auch im Bereiche (.1es GSPVG. von d er monat

lichen Festsetzung des }löchstbeitrages zur jähilichen Fest-

setzung des hö?hstmöglichen Beitrages übergegangen wird. 

Nach der gegenwürtigen Rechtslage (§ 181 Abs.1 ASVG.) 

beträgt die Bemessungsgrundlage für clie in der Unfallver-

sicherung teilversiche:cten selbständig ErVJerbstiitiDen 

11.500 S im K21enderjahr. Im Zusan~menhang. mit der Einfüh

rung der 2.Sonder21ahlung (14.Rente) ist es notwendig, die-
r 

sen Betrag mit 1.Jänner 1966 um ein Ilreizehntel zu erhöhen, 

damit sichergestellt ist., daß die ~Ionatsbeträge dei" Rente 

vor und nach dem 1. Jänner 1966 gleich ho.ch sind. Im glei-

chen Ausmaß mußte auch die zusätzliche Bemessungsgrundlage 

im § 77 Abs.4 ASVG. von derzeit 11.500 S bzy/. 19.000 Sauf 
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12.385 S bzw. 20. 46~3 S erhöht werden~ Im Zusa.mmcnhang mit 

der Einführung der 14. Rente, die an die Stelle der in der 

Pensionsversicherung mit 1.'Jänner 1966 erstmalig vorzuneh-

menden Anpassung tritt, kann die laufende P..npassung der 

Bomessungsgrundlage für neu anfallende Unfallversicherungs~ 

renten an selbständig Ervver1)stätige erstmalig erst mit 

1 • Jänner 1967 vorgesehen werden. 

Zu Art.I Z.10 und Art.II Z.4~ --"---_. .~ - ~ 

", . ~ 
. "I 

viie schon in der Einleitung ausgeführt wurde, ist im 

Zusammenbang mit c1erEinführung der Renten- und Pensions-

anpassung durch das Pensionsanpassungsgesetz auche·ine lJeu-

regelung der BeitI'agsleistung des Bundes zur Pensionsver-

sicherung in Aussicht g.enommen. ; 

Der Bund soll sich in den näcJ1sten fünf Jahren mit 

einem steigenden Hundertsatz des Aufwandes aller Pensions

versicherungs.träger nach dem ASVGi an der :U'inanzierung 

dieser Yersicherung b eteiligen.Als Aufwand gilt hieb ei 

der gesamte Aufwa'nd der V'3rsicherungsträger,ausgenommen 

die AufwendunGen für Ausgleichszulagen, die d.en Versiche- q 

rungsträ~;ern vom Bund ersetzt werden, und ausgenommen den 

Aufwand lan Vtohnungsbeihilfen, für die durc.heinen besonde-

ren Bei trag nach dem Vlohnungsbeihilfengesetz ,:finanziell 

vorgesorgt wird. 

Von dem' sich für das einzelne Kalenderjahr ergebendEm 

Bundesbeitrag sollzuniichst jeder Versicherungsträger 
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, 103 v.H' des bei ihm ermittelten Fehlbetrages er~alt~n. 

Fehlbetrag ist die _ Differ:enz zwischen derp.AlJ.fwand und den, 

Einnahmen - ausgenommen den Bundesbeit~ag- jedes einzel~ 

nen Versicherungsträgers. Dadurch, -daß der einzelne Ver .... 

sicherungsträger nicht 100 v .. H., sondern et'N8.S mehr; näm-

lich 103 v .H. de~~r Fehlbetrages erhält, ist auch für die 
- - -

kassamäßige Liquidität jedes ein~elnen Trägers gesorgt. 

Ein nach dieser Auf teilung verbleibender Bundesbei-

trag ist auf die einzelnen Träger im Verhältnis des-er

wachsenden Gesaintaufwandes aufzuteilen. Dieser Betrag 

wird zur allmählichen Ansammlung bescheidener Vermögens

reserven dienen und soll daher einer besonderen Bindung 

unterliegen. Die Rücklagen sollen fruchtbringend angelegt 

werden; eine Verfügung über -diese Rücklagen wird der Zu

stim..rnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung, 

das seiners'ei ts wieder das Einvernehmen roi t dem _Bundes-

ministerium für Finanzen herzustellen haben wird, bedürfen. 

_ VJas die unterjährige Bevor,schussurig des Bundesbei

trages anlangt, söll~die derzeit geübte Praxis im Gesetz 

verankert werden. 

Die 'Beteiligung des Bundes an der'Pensionsversiche-

rung nach dem GSPVG. ~olgt den Grundsätzen der Beitrags

leistung-nach dem A8VG. Da jedoch die Gewiilirung eines' 

Bundesbeitrages im Ausmaß J.-.;: ... f~5.r das ASVG. in A1,lssicht 

genommenen Hundertsätze n:i..cht ausreichen würde, um eine 

ausgeglichene Gebarungzuerrilöglichen, wird der Bund die 
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Restfinanzierung .des Gesamtaufwandes dadurch ermöglichen, . . 

cilaß auch. in .Zukunft ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen 

der Fensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-

schaft überwiesen wird. Durch die Überweisung von 101,5 v.H. 

des IfFehlbetragesll wiJ:ld bei der Pensionsversicherungs-

anstalt der gewerblichen Wirtschaft eine Vermögensbildung 

in annähernd dem' g.leichen Ausmaß e.rfolgen'Fie in der 

Pensionsversicherung hach dem ASVG. 

Bezüglich der finanziellen Auswirkungen der neuen 

Bundesbeitragsregelung wird auf die finanzielle Begrün-

dung verwiesen. 

Zu Art.I Z.ll, Art.II Z.6, Art. 111 Z.l und Art. IV Abs.3: 

Die Ruhensbestimmung des § 94 ACVG, , die beim 

,Zusammentreffen eines Pensionsanspruches mit Erwerbse,in

kommen wirksam wird, steht seit dem Wirksamkeitsbeginn 

des ASVG. in Geltung. Der Freibetrag für einen Pensionisten, 

. der wieder erwerbstätig wurde, betrug damals 500 S. Dieser 

Betrag ist mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1962 auf 680 S 

erhöht worden. Der zweite Grenzbetrag war mit Wirksamkeit 

ab 1. Jänner 1956m~t 1.300 S festgesetzt und ist mit Wirk

samkei~ ßb 1. Jänner 1962 auf 1.800 S erhöht worden. 

Darüber hinaus hat § 94 seit seinem Inkrafttreten noch 

dadurch eine Milderung erf."1~T'PY), daß jeder' Pensionist, der 

Anspruch. auf Kinder- bezi~3hungsJeis3 Familienbeihilfe hat, 

von 'seinem Entgelt für jedes Ki)d, für das der Ansprllch 

besteht, 200 g, im voraus absetzan kann. Schließlich wurde 
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mit der 8. Novelle zumASVG.(BGB1~Nr.294/l960) noch der 

sog. Jq.hresausgleich eingeführt, ,der vor allem jenEm 

Fensionisten z.ugute kommt, die nicht während des ga.nzen 

Jahres beschä-fttgt sind. 

Ungeachtet ,dieser Lockerungen der in Rede stehenden 
,',' 

, , 

RuhensbestirImlung, die sich in der gleichen. Form auch im 

G.8IVG. und LZVG. findet -wo sie allerdlngs von wesent

lich geringerer praktisch-er Bedeutung ist - , wird die-

se Bestimmung heftiger Kritik unterzogen und ist zur 

Zeit-auch Gegenstand eines Verfahrens vor dem Verfas-

sungsgerichtshof. 

Im Hinblick auf die seit der letzten Festsetzung 

der Grenzbetfage 'eingetretenenVeranderurigenauf dem',· 

Arbeitsmarkt und die se~therigenÄnderungen des Geld-

wertes 'sind die Antragsteller der Meinung, daß eine 

weitere Lockerung der Rub,ensbestimmung durch Erhöhung 

der beiden in Betracht kommenden Grenzbeträg~ vorge-

nommenwerden sollte. Die von den Betroffenen geforderte 

Aufhe1Jung der Bestimmung des § 94 scheint den Antrag-

stellern nicht vertretbar, weil sie mit· dem G~undziel 

der lensionsversicherung - einen Ersatz für verloren 

geganp-;enes Arbeitse-inkommen zu bieten - unvereinbar wäre. 

Um zu. vermeiden, daß in Hinkunft die Grenzbeträge 

wieder fallweise sprunghaft erhöht werd~nmüßten, wenn' 
. ' 

sich die wirtschaftlichen Verhältnisse -ändern, sollen 

die nunmehr'in Betracht gezogenen Grenzwerte von 1.000 S 

.. 
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bzw. 2.500 S unter Bedachtnah..rne at;f die Lohn- und 

Gehaltsentwicklung alljührlich erhöht werden. Das gleiche 

. soll auch für den schon erwähnten .Lbzugsbetrag von 200 S 

für jedes Kind gelten. 

Im Zusammenhang mit diesen laufenden Lnderungen der 

Grenzbetr~ge erscheint es zur Vermeidung von Uberbezügen 

zweckmäßig; wenn die Versicherungsträger jeweils in Ab-

ständen von einem oder zwei Jahren an alle in Betracht 
, 

kommendenPensionsbezieher Erhebungsformulare aussenden, 

in denen die Fensionsbezieher die inzwischen eingetretenen 

Veränderungen in ihren Einkünften aus ErNerbstätigkeiten 

anzugeben hätten. 

Bei Vornahme des Jahresausgleiches für das Jahr 1965 

wird kraft einer eigenen Übergangsbestinillung so vorzugehen 

sein, als ob. die erhöhten Grenzbeträge schon ab 

1. Jänner 1965 gegolten hätten. 

Auf die Finanziel;Len Erläuterungen wird verwiesen. 

Zu Art. I Z. 12 : 

Erstmals ab dem Jahre 1966 sollen auch die Bezieher 

einer Rente aus der Unfallversicherung eine weitere 

Sonderzahlung (1114. Rente l1
) erhalten. Damit wird in der 

. 
Unfallversicherung, ~as die Sonderzahlungen anlangt, das 

gleiche Leistungsrecht gelten wie in der Pensionsversiche

rung. Die Einführung eintr zweiten Rentens6nderzahlung 

bedeutet eine Erhöhung dc s L~iftungsni veaus um knapp 
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7,8 v.H. Im Hinblick auf diese Erhöhung wird im Bereich 
der Unfallversicherung, im Jahre 1966 keine Anpassung der 
Renten erfolgen. Daß eine Anpassung der 
Renten mit dem im vorliegenden Gesetzentwurf festgesetzten 
Anpassungsfaktor nur eine 7 %ige Rentenerhöhunh ergeben 

,hätte, die Gewährung einer weiteren Rentensonderzahlung 
aber auf eine Erhöhung des Leistungsniveaus um -wie 
gesagt - nahezu 7,8 v.H.;hinausläuft, kann nach Meinung 
der Antragsteller wohl vertreten werden. 

Die "14. Rente" soll ebenso, wie die "14. Pension" 

in derPeJ;lsionsversicherung im Mai eines jeden Jahres 

'ausgezahlt ,werden. 

Zu Art. I Z.13, 15, 16, 29t 30, 32, 34, Ift.a und d und zu 

Art.. 11 Z .. 7 9 11 und 13 li t. a und d: 

Wie bereits in der Begründung zu Art.I Z.1 ausge-

führt wurde, sollen die festen Beträge im'Bereiche der 

Pensions- und Unfallversicherung zum Teil einer laufen

den Anpassung unterworfen werden. Zu diese:F Gruppeyon . 

Beträgen gehören - worauf ebenfalls schon. hingewiesen 

wurde - der Mihdest- und Höchstbetrag des Hilfl('\senzu

schusses, der Mindestbetrag ,des Kinderzuschusses und 

die Richtsätze für die Ausgleichszulage. Diese Beträge 

sollen j!:ihrlich mit dem Anpassungsfaktor und damit im 
{ 

gleichen Ausmaß wie die Pension beziehungsweise Renten ," 

selbst erhöht werden •. 

" 
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Mit der jeweiligen Richtzahl sollen der.Betragvon 

710 S im § 122 Abs.2.Z.2,unds152Abs.l ASVG. erhöht 

werden. Hier handelt es sich um lohnbezogene Größen, was 

ihre AU:fwertung· mi t der Richtzahl, die auf dem Umweg 

über die Entwicklung·der Beitragsgrundlagendie Lohn

entwicklung widerspiegelt, rechtfertigt. 

Der Anspruch auf Alterspension und auch der Anspruch 
/ 

auf·Knappschaftsalterspension haben u.a. zur Voraus-

setzung, daß der Anspruchswerber am Stichtag in der 

:Pensionsvers icherung nicht pflichtversichert ist • Mit· 

VJirksamkeit ab 1. Jänner 1961 ist diese Bestimmung dahin 

geändert worden, daß. eine ~Fflic.htversicherung auf Grund 

einer Beschäftigung mit einem im Monat gebÜhrenden Ent

gel t von nicht mehr als 680 S hi.ebei außer Betracht zu 

bleiben hat. Dieser Betrag ist in der Folge auf 710 S 

erhöht. worden. 1Jie"Änd-erung des::§- .. 25-3 sollte die Inan.,.. 

spruchnahme der Alterspension auch Versicherten ermög-

lichen, die bei Aufgabe ihrer Beschäftigung auch die· 

Dienstwohnung verlieren (wie u.a. : insbesondere Hausbe-

sorger), und die wegen der viEHfäch bestehenden Schwierig

kei ten der Beschaffung .einer anderen WohrlUng. praktisch 

keinen Anspru6h auf die Alterspension erh~ben konnteD. 

Seit der Erhöhung des Betrages von 680 Sauf 710 S 

sind -:nsbesondere das Reinlgungsgeld für Hausbesorger, 
.-: 

aber auch der Wert des Sachbe~ug9s der Dienstwohnung 
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gestiegen. Diese Erhöhungen bewegen sich im Durch.,.. 

schnitt um 25 %, $odaß die Hinauf~etzung des Betrages 

von 710 Sauf 900 S in der wirtschaftlichen Entwick-

lunggerechtfertigt ist. Im folgenden soll diese.r Be

trag gleichfalls mit der jeweiligen Richtzahl erhöht 

und damit der Lohn- und Gehaltsentwicklung angepaßt , -

werden. 

Eine weitere lohnbezogene Größe im Bereich des Aus

gleichszulag~nrechtes stellt jener Betrag dar, der von 

IJehrlingsentschädigungen auf das Gesamteinkommen nicht 

anrechenbar ist. Im Hinblick d3rauf, daß der Betrag von 

2003 seit der Einführung dieser Abzugspost nicht mehr 

geändert~rurde, soll er,bevor eine laufende Anpassung 

mi t der Richtzahl einsetzt, auf 300 S erh(-~ht werden. 

Zp Art.I Z.14, Art.II Z.5 und Art. IV Abs.4 bis 7: 

§ 108a enthält Rechenvorschriften über die Ermitt-

lung der Richtzahl. Sie' wird gewonnen' a~s der Division 

der durchschnittlichen allgemeinen Beitragsgrundlage 

des zweitvorangegangen~n Jahres (Ausgangsjahr) durch 

die durchschnittliche allgemeine Beitragsgrundlage des 

drittvorangegangenen Jahres (Vergleichsjahr). Die je

weilige .durchschnittliche allgemeine Beitragsgrundlage 

e.ines Jahres repräsentiert $inen gewogenen Durchschnitt, 

der. aus den Lohnstufeneinreihungen an den beiden, Zählungs

tagen dieses Jahres (1. Februar und 1. August) zu er-

.. -
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rechnen ist. Somit ist die Richtzahl ?-us den Lohnstufen-. , 

einre.ihungen von vier aufeinanderfolgenden Ziilllm:.::'j ~~egcn 

zu ermitteln, wobei an allen vier Zählungstagen einer~ 

seitsbei den untersten Lohnstufen jeweils die gleiche 

Anzahl außer Betracht zu lassen ist und andererseits je-

ilJeils' die gleiche hc5chste I,ohnstufe Verwendung findet. 

Da die Richtzahl aus einem Vergleich durchschnitt-

licher allgemeiner Beitragsgrundlagen zu ermitteln ist, 

finden in ihr allfällige Bewegungen auf dem Sektor der 

Sonderzahlungen keine Berücksichtigung. Da angenommen 

werden kann, daß sich die in den vergangenen Jahren be

obachtete starke Forcierung der Sonderzahlungen in Zukunft 

nicht mehr fortsetzen wi~-'i..I., r.::oJl.nte die beschriebene Art 

der Ermittlung de:r Richt:;ahl i:: das FensionsanpassuDgs-

gesetz aufgenommen werdeCl. 

Die Richtzahl wird das BU'.ldesministerium für soziale 

Verwaltung für jedes Kalanderj'3.hr im Bundesgesetzblatt 

kundzumachen haben. Die l{undma~hung soll gleichzeitig 

mit d.er Veröffentlichung des G'~tachtens des Beirates für 

die Renten- und Fensionsanpassung erfolgen. 

Für das Jahr 1966 ~ird die Richtzahl bereits io 

Gesetz selbst (Art.IV A~~.6) festgesetzt, weil im Hin-

blick auf das Inkrafttr~ten des Gesetzes mit 1. Mai 1965 

aus Zeitgründen keine MC" glichkei t mehr beste11t, den Bei--· 

rat zukonsti tuieren unc.sein· Gutachten abzuwarten. D:1.8 

Richtzahl für das Jahr 1966 wird 1.070 betragen, was dc~: 
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Entwicklung der durchschnittlichen Beitragsgrundlage vom. 

Jahre 1963 auf das Jahr 1964. entspricht. 

Die Richtzahl ist nach dem vorll~genden Antrag von 

mehrfacher Bedeutung.Nach § 108b dient sie zunächst zur 

Feststellung -des sog. Meßbetrages und über den Meßbetrag 

zur Ermittlung der jeweiligenneuen Höchstbeitragsgrund

lage. 

Weiters Sind mit der Richtzahl rpit'Wirksamkeit ab 

1. Jänner eines jeden Jahres die neuen Auf1ivertungsfaktoren 

in der Weise festzustellen;daE die zuletzt in Geltung 

gestandenen Aufwertungsfaktoren mit der Richtzahl ver

vielfacht und auf'drei.Dezimalstellen gerundet werden. 

Von welchen Aufwertungsfaktoren am 1. Jänner 1966 erst

maligauszugehen ist, wird im § l08c Abs.2 b~stimmt. 

Der lVleßbetrag, die neue Höchstbeitragsgrundlage und 

die Aufwertungsfaktoren wird das Bundesministerium für 

soziale Verwaltung für j3de s Kalende.rj ahr durch Verord

nung festzustellen haben •. 

Im Hinblick auf die für das Jahr 1966 festgesetzte 

Richtzahl von. 1.070 ergibt sich nach den Bestimmungen des 

§ 108t für das Jahr 1966 ein Meßbetrag von 192,60' S. 

Für die Beitrag.szeiträume des .Jahre.s 1966 wird daher die 

Höchstbeitragsgrundlage in der Unfall- und Pensionsver-
, 

sicherung 195· S täglich.:oder5.850 Smonatlich betragen. 

Aus der Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage werden 

in der Iensionsversicherurig Mehreinnahmen an Beiträgen 

der Fflichtversicherten in der Höhe von rund 54 Mill.S 

eingehen. 

' .. 
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Bezüglich der Weiterentwicklung der Reihe der Auf

wertungsfaktoren im § 108c il.bs ~ 2 ist die Übergangsbe

stimmung des Art. IV Abs.5 zu beachten, wonach für die 

Jahre 1960 b~~ 1964 abweichend von den Bestimmungen des 

§ l08c die dort genannten Fak~oren solange gelten, als 

die nsch der Methode des § 108c entwickelten Aufwertungs-

faktoren für die einzelnen Jahre nicht höher sind. ~wf 

Grund des Anpassungsfaktors für das Jahr 1966 (1.070) 

wird der Aufwertungsfaktor 'für das Jahr 1960 1.338 und 

für das Jahr 1961 1.241 betragen. Die ~ufwertungsfaktoren 

für die Jahre 1962 bis 1964 werden unverändert nach der 

zitierten Übergangsbestimmung in Geltung bleiben. 

Schließlich ist die HlchLzahl nach, § 108i auch noch 

für die Aufwert'l1-ng eineT ßeihE von festen Beträgen von 

Bedeutung. Die so veiviflfachten festen Beträge wer~en 

durch Verordnung des Burdesmir~isteriums für soziale Ver-

wal tung festzustellen sr'in. 

Diese im Antrag gE':..··ähl te "Methode der Vervielfachung 

mit der Richtzahl b.zw. rLer Ve:~vielfachung mit dem An-
, 0 

passungsfaktor und die Feststellung der dar,aus resul tie

renden 'Beträge im Verordnungsweg hat zur Folge, daß diese 

Beträge in Hinkunft nidht mehr aus dem ASVG. bzw. GSPVG. 

bzw. LZVG. herausgelesen werden können. Es wird notwendig 

sein, hiefür die entsprechenden alljährlich ergehenden 

Verordnungen zur iiand zu nehmen. Diese Erschwernis des 

Arbeitens mit dem Gesetz muß aber in Kauf genommen wer-
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den, weil dadurch andererseits eine jährliche Änderurig' 

des Gesetzes aus diesem Grund vermieden wird. 

Die nach den in Rede stehenden Bestimmungen kundge

machte Richtzahl und der Anpassungsfaktor sollen auch für 

den Bereich der Pensionsversicherung nach dem GSFyG. 

gelten. Damit wird garantiert, daß sich die Fensionen 

und die in Betracht kommenden festen Beträge nach dem 

G3PVG. 'in der gleichen Weise weiter entwickeln werden, 

wie die entsprechende~ Leistungen nach dem ABVG. 

Ob für die Anpassung der Renten und Fensionen und 

der sonstigen mit dem Anpassun~sraktor ~u vervielfachen

den Beträge alljährlich die Richtzahl oder ein anderer 

Faktor herangezogen weiden Eoll; wird Gegenstand eines 

Gutachtens sein, das ein beim Bundesministerium für 

soziale Verwaltung zu errichtender Beirat zu erstatten 

hat. Der Beirat wird bei seinem Gutachten auf die Ent

wicklung der Volkswirtschaft, aber auch darauf Bedacht 

zu nehmen haben" wie" sich das Verhal tnis der Zahl der 

im aktiven Erwerbsleben stehenden FflichtversichertGn 

zu der Zahl der Pensionsempfänger enj~wickel t. Hiebe i· 

wird aber weniger die Entwicklung, wie sie durch die 

demographischen Gegebenheiten bestimmt ist, zu berück

sichtigen sein; im Vordergrund sollen vielmehr jene 

Veränderungen stehen, die beispielsweise mit einer 

kurzfristigen Arbeitslosigkeit oder mit strukturellen 

wirtschaftlichen Veränderungen im Zusammenhang stehen. 
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Für die beantragte Zusammensetzung des Beirates war 

die u~ erlegung maßgebend, lat>ve'treter der Versicherten 

und der Dienstgeber als Re)räsen;anten der unmittelbar 

Betroffenen an derI:Ieinung3bildulg des Beirates wesent-

lieh beteiligt ,sein soller. Auch die Versicherungsträger 

in :ihrer Gesamtheit \verder durch einen Vertreter des Haupt·-

verbandes an der Erste11m g des ·}utachtens mit zuarbeiten 

haben. Neben den Vertreter'n des Gundesministeriums für so-

ziale Verwaltung als' Vollzugsbehörde und des Buncl.esministe

riums für ll'in~nzen werden vier Experten aus dem Kreise der 

Viirtschaf·~·e-und Sozialwissenschaften den Beirat vervoll .... 

ständigen. ])en Vorsitz in diesem Beirat wird der Bundes-

minister für soziale VerV'Jaltung oder ein von ihm bestellter 

Vertreter führen. Da nach der gewählten Konstruktion der 

Beirat ein Hilfsorgan des Sozialministers mit beratender 

Funktion ,sein wird, kann der Bundesminister selbst in clie

sem Beirat kein Stimm.recht besitzen. 

Die Geschäftsordnung des Beirates v'lird ..,. vvie dies 
I 

bereits in Bezug auf andere B8iräte geschehen ist .... durch 

Verordnung des Sozialministers erlassen werden. 

Um dem Beirat die Erfüllung seiner Aufgaben Z'J. ~r-

möglichen, wurden die Behörden des Bundes und die im 

§ 108e.Abs.4angefüllrten Körperschaften verpflichtet, dem 

Beirat alle erforderlichen Unterlagen, die er zur Erfüllung 

seiner Aufgaben braucht und die ihnen selbst .zur Verfügung 

stehen, vorzulegen. 
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Ohne besondere Aufforderung. hat dn;:; Bundesministerium . 
. . 

für soziale Verwal t"lmg jE.lrlicb dem Beirat eine Berech ..... 

nung über di'e vorauss.ich~ liehe }ebarUl'1.g o.e 1:' Pensionsver--

sicherungsträger für die folgerlen fünf .Jahre vorzulegen~ 

Diese Berechnung hat sie} sOYlloLl auf di.ePerisionsver-

sicherungsträger nach derL ASVG. als auch auf' die l'ensions;... 

versicherungsanstalt der gewerl.1ichen Wirtschaft zu er-

str e 9k en. 

Die Bereitstellung dieser jeweils auf den jüngsten 

Stand gebrachten VorausbE;')rechnung wird es ermöglichen, 

schon .+echt.zei tig J?inanzschwie:rigkei ten zu erkennen' u..'i.d 

r\laßnahmen zu ihrer Beseitigung zuerwägeno L1 Verbindung 

mit der Verpflichtung des Bundesministers f:ir soziale Ver

\lvaltung .nach § 108 I ist damit Vorsorge fij~ cIi.e finanziel .... 

le Sicherung der Pensionsversicherunggetroffen,. 

Im Binblic.k auf die weitreichende Bedeutung der vom 

Bundesminist erium für sozia,le Vervlal tun.g zu erstellenden 

Vorausberechnungen, nicht nur für den Beirat sondern auch 

für ein längerfristiges Budgetkonzept aber auch für die 

Versicherungsträger und s.chließlich. die Versicherten selbst 

·besteht . e;inInteresse daran, daß die. Bere0hnungen auch 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde11. o Es wäre 

daher zwec~cmäßig und begrüßenswert, 'vvelll1 dte~:1c Voraus-

b erechnun2;en möglichst r..)a~d nach ihrer JJ;rf;'t el~_ung in den 

vom Bundesministerium für soziale Verwaltung periodisch 
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herausgegebenen lIAmtlichen Nachrichten tl dieses Bundes

ministeriums veröff entlic b:~ vILU~den. 

Der§ 108g über CLie, AnpasEung der Renten aus der 

Unfallversicherung soll Erst mi.t 1.Jänner 1967 in Kraft 

treten, weil an Stelle der am -:. Jänner 1966 vorzunehmenden 

Anpassung eine zusätzliche Rentensonderzahlung (!l14.Rente ll ) 

vorgesehen ist. 'Die Unfallrenten an Unselbständige werden 

daher e~stDlalig am 1 •. Jäm1.er 1967 mit dem Anpassungsfaktor 

des Jahres 1,967 zu vervielfachen sein, wobei nur die Ren

ten berücksichtigt werden,bei denen der Versicherungsfall' 

vor dem 1.Jänner 1965 eingetreten ist. Da die am 1.J21li'1.er 

1967 vorzunehmende Arrpassung zum Ziele hat, die Renten 

vom Lohnniveau des Jahres 1964 auf das Lohnniveau des, 

Jahres 1965 zu bringen, müssen die aus Versicherungsfällen 

in den Jahren 1965 und 1966 stammenden Renten, weil sie 

bei ihrer Zuerkennung schon über dem Lohnniveau des J&hres 

1964 liegen werden, von der Anpassung ausgenommen werden. 

Die auf Grund von Y,ersicherungsfällen im Jalll~e 1965 ange- / 

fallellen R:;nten werden erstmalig am 1.Jä-nner 1968, die 

aus dem Jahl~e 1966 stammenden Renten erstmalig am 

1.Jänner1969 angepasst werden. Diese zeitliche Phasen

verschiebung in der Anpassung der Renten an Unselbständige 

wird sich in den folgenden Jahren stets·wiederholen. 

Ein anderer Weg für die Anpassung mußte für die nach 

festen Beträcen bemessenen Renten - die Renten an Selb-' 

ständige - gewählt werden. Im Gleichklang mit der Bestimmung 
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des § 181 Abs.1 über die BemessungsgrUl1.dlage sind 8J;D.,' 

1 • Jänner 1967 alle bis dahL1 angefallenen Renteriers'tmalig 
, 

anzupassen. Es m.ußtevorsorge getroffen werden, • daßs,ich 

die Bemessungsgrundlage für neu anfall~nc1e Renten und die 

schon vorhandenen Renten im'gleichen Ausmaß weiterent

VJick;eln~ Die in §181 Ab s.l für 1966 vorGesehene Bemessungs

grundlage entspricht dem Lohnniveau des Jehres 1963 unter 

Berücksichtigung einer 14maligenAuszahlung der Renten.' 

Die erstmal:igeAnpassUng muß daher am 1.Jänner 1967 diese 

Bemessungsgrundlage und die bis dahin anGefallenen'Renten 

auf das Niveau eies Jahres 1964 anheben. Dies entspricht 

der Vorgangsweise wie bei den Renten an Unselbständige. 

Nach § 10Sh sind am 1. Jänner 1966 mit Ausnahme des 
\. 

Knappschaftssoldes alle Pensionen aus der Pensiol1sversiche-
. , 

rung, deren Stichtag vor dem 1.Jänner 1965 liegt, erstmalig 

anzupassen und werden damit von dein durch die 14.Novelle 

erreichten Lohnniveau des Jahres 1963< auf das lU veau' des 

Jahres 1964 gebracht. Die Pensionen mit einem Stichtag im 

Jahre 1965 erreichen< schon bei ihrer Zuerkennung em 

höheres Niveau als das des Jahres 1963~ sie sind daher bei 

der am 1.Jänner 1966 vorzunehmenden Anpassung auszunehmen. 
. . 

Diese zeitliche Phasenverschiebung ~n der Anpassung wird 

in Zukunft bestehen bleiben., In der Übergangsbestimmung 

des Art. IV Abs. 7 wurde Vorsorge .;etroffen, daß die Pen

sionen mit einem Stichtag inder J@hreri 1963 und 1964 

. ' 

164/A X. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)80 von 105

www.parlament.gv.at



- 31-

auf das Ni ve:au' de.rübrigenPenI'!iCltp-fSIl, geb:r'achtwerde:q,. Dies 

soll dadurch geschehen, daß sie nur um 31/2 % - d. i. die 

Auswirkung der Vervielfachung mit dem Faktor 1,035 -

erhöht werden. 

Un-cer Bedachtnahme auf die Einführung einer weite-

ren Rentensonderzahlung ( i1 14.Rcnte\1) in der Unfallversiche,.-

rung v'Jar es notwendig, die hier angeführt en Renten bzw. 

den Kinderzuschuß, die mit einem J2hresbetrag im Gesetz 

festgesetzt sind, auf 14 statt bisher auf 13 Teile zu 

teilen. 

o 
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Zu Art~ I Z. 21, 22, 23 li,t;.d, 24 und Art •. IV Abs. 8: 

'Entsprechend dem Antrag der Abgeordneten Grete 

R e h 0 r und Rosa W e b e r , 1iin Hirikunft Zeiten 

der WochenschutzfrisiBn als Ersatzzei ten nach dem ASVG. 

anzurechnen tr
, ist in Aussicht genommen, Zeiten, während 

derer eine Versicherte Wochengeld bezogen hat oder 

während derer ein s,Olcher Anspruch ruhte, in dem Zweig 

der Pensionsversicherung als Ersatzzeiten gelten zu 

lassen, in dem die letzte, de,m Wochengeldbezug voran

gegangene Beitragszeit vorliegt. Als Beitragsgrundlage 

für solche Ersatzzeiten soll t:nter Berücksichtigung 

der jeweiligen Höchstbei tragsgrundlage das VJochengeld 

gelten, auf das die Versicherte Anspruch gehabt hat. 

Bie Beitragsgrundlage wird mit dem ihrer zeitlichen 

Lagerung entsprechenden Aufwertungsfaktor aufzuwerten , . 

sein, wenn diese Ersatzzeit zur Bildung der Bemessungs-
\ 

grundlage heranzuziehen ist. 

Zu Art. I Z. 23 lit.a bis C, 26,27, 31, 41, 42,43~und 

Art. II Z. 8, 10, 12 und 17: 

Nach der Konstruktion des vorliegenden Gesetz-

entwurfes werden die Anlage 5 zum ASVG~. 'lmd die Anlage 1 

zum GSPVG. und zum LZVG, überflüssig und daher aufge

hoben. Überall dort, wo das ASVG. auf Anlage 5 und das 

GSPVG. bzw. LZVG. auf die Anlage 1 zu diesen Gesetzen 

Bezug nehmen, ist daher vorzusorgen, daß die Aufwertung 

ab 1. Jänner des komT'1enden Jahres mit den entsprechen-

den Aufwertungsfaktoren erfolgt~ 
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Zu Art. I Z. 25 und Art. V Abs.2: . 

Nach § 247 ASVG. hat der leistungszuständige Ver-

sicherungsträger gegenüber den anderen Versicherungs

trägern, die an dem bei Bemessung der Leistung 1-)erücksJ,chtig-

ten VersicherungsverlaUf beteiligt sind, Anspruch auf Er-

satz eines entsprechenden Teiles der Leistung. Diese Be-· 
, , 

stimmung war so lange sinnvoll, als der Bund nicht ,allen 

Trägern der Pensionsversicherung nach dem ASVG~ einen 

Bundesbeitrag zu leisten hatte. Seit dem Jahre 1964 

erhalten alte fünf Träger der Pensionsversicherung einen 

Bundesbeitrag, so daß die unterschiedliche Belastung 

aus der Regelung der §§ '245 und 246 ASVG. im VI/ege 

des Bundesbeitrages ausgeglichen werden kann~ Insbeson

dere die für die Zeit ab 1966 - zunächst bis 1970 -

in Aussicht genommene Art der Bemessung des Bundes-

beitrages macht eine weitere Ve~rechnung der gegen

seitigen Ersatzansprüche der Versicherung?träger 

untereinander überflüssig. Mit der Aufhebung dieser 

Bestimmung ist überdies eine Verwaltungsvereinfachung 

verbunden.' 

Im Zusammenhang mit der Aufhebung des § 247 ASVG. 

steht die Schlußbestimmung des Art. V Abs. 2 wonach 

auch die noch aus der Vor-ASVG-Zeit stammenden Vor-

schriften über den finanziellen Ausgleich zwischen 

'den Versicherungsträgern in Wanderversicherungsfällen 

soweit diese Vorschriften noch in Geltung stehen, auf-

gehoben werden. 
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Z1.1 Art. I Z. 28, Art. 11 z. 9 ,;.Apt. 111. Z .2 unq. Art. V. Abs .. 3: 

Für das Vorliegön'von:Versicherungszeiten in 

mehreren Pensions(Renten}versicherungen, die nach den 

Bestimmungen v9rschiedener Bundesgesetze geregelt sind, 

sind 'in den' t§ 251aA8VG., 71 G::;PVG. und 65 LZVG. ein

anderentsprechende 50nderre'gelungen vorgesehen. In 

diesen Sonderregelungeh sind. auch Bestimmungen über den 

gegenseitigen Ersatzanspruch der beteiligten Versiche

rungsträger hinsichtlich der auf sie entfallenden Teil

leistungen enthaiten. Da, wie schon zu Art.I Z.25 aus~ 

geführt wurde, alle ,beteiligten Versicherungsträger nun-

mehr einen Bunde s:tJe i trag erhalten, erscheint auch in 

diesen Fällen e:j.ne Verrechnung der gegensei tigen Ersatz--, 

ansprüche Überflüssig. Sie soll ,daher auch hinsichtlich 

die,ser Wanderversicherungsfälle in:' Hinkunft entfallen. 

Eine Bonde:rregelung "var ledigliGh im Verhä.l tnis zur 

Versicherungsanstalt des öst(3rreichiscl1en Notariates er

forderlich; da diese Versicherungsanstalt keine Bundes ... 

mitteierhält. Soferne diese Versicherungsanstalt an 

Wanderversicherungsfällen beteiligt ist, soll im.Sinne 

der Schlußbestimmung des Art.V Abs.3 die gegenseitige 

Erstatt~ng der auf die beteiligten Versicherungsträger 

entfallenaenTeilleistungen"wei terhin aufrecht erhalten 

werden. 

• 
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Zu Art.I ~.34 lit.b, " Art.II Z.13 lit.b und Art. IV Abs.9: 

Durch die" 9. Novelle zum Ai!JVG., BGBl.Nr.13/1962 und 

die 5. Novelle zum GSFVG., BGBL.Nr.14/1962, wurde ein 

DJ;i ttel "der nach dem KOVG. ,und dem Opferf"i5.rsorgegesetz 

gewährten Grundrenten von der Einkommensfeststellung mit' 

~irkung ab 1. Jänner 1960 ausgenommen. Mit der 13. Novelle 

zum AbVG., BGBl.Nr.320/1963 ~nd der 10. Novelle zum 

GSFVG., BGB1.Nr.321/196~ wurde einem Verlangen der 

Zentralorganisation der Kriegsopferverbände folgend, auch , ~ " 

ein Drittel der Elternrenten nach diesen beiden Gesetzen 

von der Feststellung des Gesamteinkommens ausgenommen 

In Fortsetzung des seinerzeit beschrittenen Weges soll 

nunmehr ein weiteres Drittel der Grund- und Elternrenten 

nachdem KCVG. und OFG. von der Anrechnung auf das 

. Gesamteinkommen ausgenommen werden. Es ist vorgesehen, 

diese Änderung schon mit 1., Juni 1965 in \TVirksamkeit zu 

setzen, weil mit diesem Zeitpunkt Erhöhungen der Kriegs-

opfer- und Opferfürsorger~nten erfole;en werden, die ' I 

unter Umständen.zur Verminderung einer bereits gebUhren-

den Ausgleichszulage führen würden. Die Nichtanrechnung 

eines weiteren Drittels dieser Renten auf das Gesamtein-
, , 

kommen wird bewirken, daß die Erhöhungen der Kriegs

opfer- und Opferfiirsorgerenten auch Ausgleichszulagen-

empfängern zugute kommen. 

Z1,1 Art."J~.!"35"Lultrt. 11 Z .14 und Art. IV Abs .10: ,,~ 
I 

Im Bereich des Aus'gleichszulagenrechtes sind Unter-
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haltsverpflichtungen gegenüber den I'ensionsberechtigten 

" z u _.bE;]:i~~c ks ic h -~ :Lg<2n,~ _w~ nn es .,'s,ie h.umUn te rha 1 t sve rpi1 ich

tunger.:. zwischen Ehegatte:. und 1>11 Unterhal tsverpfllchtungen 

von Eltern gegenüber Kiru,e~n; (ie im gemeinsamen Haushalt 

mit den Elte::-n leben, haldel t. Die Höhe der zu berü~k":" 

sichtigenden Unterhal tsv,~rpfli htung bestimmt sich ~ach 

dem Nett03in~<::ommen des Ulterha. tspflichtigenurtd in 

w2i ts=ceI' Salbe, ne.ch Maßg3.be de~: Bestimmungen des § 292a 

Abs?2 A3VG" bzVJ, § 90 Ab:~,.2G:cPVG. Di,e in dieseri beiden 

Bestirclillungen enthaltenen Anrechnungs'tabellen sehen vor,. 

da~ eine Unterhaltsverpflichtung ab einem monatlichen 

N2ttoeinkoI'l!l1en des Unterhaltspflichtigen von 950 S anzu-

nshme:.'1 jst, Bisher \vurde bei Richtsatzerhöhungen diese 

j\:~rechriu:rJ.gstabelle jeweils so geändert, daß Nettoein-

kommen unter dem jeweiligen Richtsatz für ~ie Berectnung 

einer, Unte:..~l1al t spflicht nicht mehr herar:zuziehen waren. 

Bei der nunmehr in Aussicht genommenenj ährlichen lm-

passung der Richtsätze wäre eine solche Änderung der 

_A~'1rechnunfstabelle kaum mehr möglich. Im Hinblick darauf 

erscheint es zweckmäßig, die anzunehmende Unterhalts-

~,7erpflichtung roi t einem bestimmten Hundertsatz des Netto-

(';inko:::nmens (1..es Unterhaltspflichtigen festzulegen. Ent

G~n'ec~H:nid dien bisherigen oben erwähnten Überlegungen 

3()l~ I/OT:::::C8chnung der Unterhaltsverpflichtung vom Netto-

,:~,i.nkoil1:Ile:.l ein Betrag in ,der Höhe des Richtsatzes für 

lcü.:::lonsberechtigte aus eigener Pensionsversicherung abge-. , 
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allen Positipnen zu geringeren Anrechnungsbeträgen führen, 

als dies nach der geltender Tabelle der Fall ist. 
--

Kraft einer besonderen Übergangsbestimmung werden 

die Versic~erungsträger die 'auf Grund der neuen Rechts

lage gebührende Ausgleichszulag,) von Amts wegen festzu-
\ 

.. ,·tellen haben. 

o 
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Die Ausgleichszulage ist grundsätzlich mif'ji.ntrag 
! 

festzustellen. Abweichend von dieser Bestimmung sollen 

Erhöhungen-der Ausgleichszulage auf Grund der zUkünf

tigen jährlich erfolgenden Vervielfachung der Richt

sätze mit dem Anpassungsfaktor von Amts wegen festge ..... 

stellt werden. Diese amtswegige Feststellung ist den 

Versicherungsträgern deshalb zumutbar, weil ihnen der 

Kreis der Anspruchsberechtigten bereits bekannt ist 

und andererseits die Anspruchsberechtigten selbst 

nicht erst verhalten werden sollen, diesbezügliche 

Anträge an die Pensionsversicherungsträger zu richten. 

Das gleicn,e soll für Erhijhunge'"1 der Ausgleichszulage 

gelten, die sich aus der Bestimmung des § 292 Abs.2 

lit.h ASVG. bzw. § 89 Abs.2 lit.i GSPVG. ergeben. Die 

dem § 296 ASVG. bzw. dem § 94 GSPVG. neu ang~fügten 

A~s.3 und 4 stehen gleichfalls mit der in Aussicht 

genommenen regelmäßigen Anpassung der Pensionen bzw~ 

der Renten aus der Unfallversicherung im Zusammenhang. 

Um den Kreis der Ausgleichszulagenbezieher und 

ihre Einkommensverhältnisse zur Vermeidung von überbe

zügen, aber auch zur Feststellung des Anspruches auf 

Erhöhung der Ausgleichszulage einer gewissen Kontrolle 

zugänglich ·zu machen, erscheint es zweckmäßig, wenn die 

Versicherungsträger jeweils in Abständen von einem oder 
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zwei Jahren an alle in Betracht kommenden Pensionsbe-

zieherErhebungsformulare aussenden, in denen die 

Pensionsbezieher die inzlfische:J. eingetretenen Veränderun-

gen in ihren Einkommens\erhält1issenanzugeben hätten. 

Zu Art 0' I Z. 38 : 
. 

§ 309 Abs.2 sieht ihnlicL wie § 247 einen' 

Schadenersatzanspruch des leistungszuständigen Ver

sicherungsträgers und Z',7ar hL'lsichtlich der nach § 308 

an dEm Dienstgeber und den Versicherten geleisteten 

Beträge, soviTei t sie auf' Versicheruhgsmonateentfallen, 

die bei anderenPensionsversicherungsträgern erworben 

worden sind, vor. Aus den gleichen Überlegungen wie zu 

§ 247 soll auch die Bestimmung des § 309 Abs.2'aufge-

hoben'werden~ 

Zu Artel Z.39: 

'Die gegenständliche Änderung steht gleichfalls 

mit der in Aussic.ht genommenen Pensionsanpassung und 

mit der damit verbundenen jährlichen "Änderung der 

Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 

in Zusammenhang. 

Zu Art. I Z.40 und Art.II Z.16: 

Die sich aus,§ 367 Abs.l und 2 ASVG. bzw. aus 

§ 124 Abs.l GSPVG. ergebende Verpflichtung des Ver-

sicherungsträgers, in Leistungssachen einen Bescheid 

zu erlassen, soll, soweit es sich um Bescheide über 
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die Auswirkung von Renten- oder Pensionsanpassungen 

handelt, dahingehend eingeschränkt werden, daß ein 

Bescheid nur zu erteilen ist, wenn dies der Berechtigte 

bis zu~ Ablauf des jeweiligen Jahres, für welches die 

Anpassung vorgenommen \~de, verlangt. 

Zu Art.II Zcl: . __ .~-------
Die Beitragssrundlage, die von Gesetzes wegen ange-

. . . 
-, . : 

llommen wird, wenn geringe oder überhaupt keine Eilikünf-

te 7orliegen,beträgt seit dem Inkrafttreten des GSPVG. 

am 1 .. Jänner 1958 unverändert 500 S. Im Hinblick auf 

dio inzwischen eingetretene Änderung des Geldwertes 

erscheinteine.Erhöhung dieses Betrages auf 600 S ge-
. . 

rct~htfertigt. "Bei diesem Betrag handelt es sich nicht, 

vvie bei der Geringfügigkeitsgrenzedes § 5 Abs. 2 ASVG. 

\Jffi e~:'nen solchen, von dessen Erreichen die Versicherungs-

~9flicht selbst abhängt, und der daher jeweils längere 

Zeit in Geltung stehen sollte, um. auch den Versicherten 

geläufig su sein. Es ist daher vorgesehen, daß dieser 

Betre.g alljährlich mit der auch im Bereich-des GSPVG. 

geltende~ Richtzahl des ASVG. vervielfacht wird. Die . . 

Er'höhung der Mindestbeitragsgrundlage wird im Jahre. 

1966 Mehreinnahmen von rund 6 Mill.S, die Erhöhung 

d9r }iöchstbeitragsgrundlage(sie"wi:rd so wie im ASVG. 

5.350 J rlonatlich,betrag('Y1) Mr--hreinnahmen in der Höhe 

von rund 15 Mill.S brinFen. 
, . ~ 
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Zu Art.V Abs.4: 

Schon anläßJ,ich der "'Clr,"""0-!-;lmgen des Bundesfinanz-

gesetzes 1965 im Finanz- und ~dgetausschuß des National

rates haben die Abgeordn!ten Rjsa Web e rund Grete 

Reh 0 r den BundesmLlister für soziale Verwaltung 

ersucht, zu überprüfen, 'ob in einer der nächsten Novellen 

zum ASVG. Vorsorge getrcffen warden kann, daß· für weib

liche Versiche'rte der JE,hrgänge 1906 bis 1915 in der 

Arbei te:r:'pensionsv8rsichel·un.~ 1Jbergangsbe stimmungen, be-

treffend den Bezug der vorz,ei tigen Alterspension ,auf

genommen werden. 11 Die Antragstellerinnen haben betont, 

daß die Ve~sicherten dieser Jahrgänge die nach § 253b 

ASVG.e~forderlichen 420 Versicherungsmonate,daren Nach-

weis -mit eine Anspruchsvoraussetzung für die vorzeitige 

AI~erspension bei langer Versich~rungsdauer. ist, nicht 

einmal dann eI'\verben könren, wenn sie seit der Einführung 

der Invalidenversicherung (1. Jänner 1939) ununterbrochen 

versichert gewesen sind. 

Diesem Antrag soll mit der in Rede stehenden Schluß-

besti~mung entsprochen werden. Diese Lockerung der An

spruchsvoraussetzungen wird den Pensionsaufwand bis zum 

Jahre 1970 nur geringfügig erhöhen. Im Jahre 1966 ist 

mit einem Fensionsmehraufwand von rund 35 MiIl.S zu 

reGhnen. Für das .Jahr 1965 wird infolge desWirksamkei ts-

beginnes ab 1. Juni mit einem Mehraufwand von rund 

20 MiII~S zu rechnen sein, der in den Ansätzen des Bundes-

finsnzgesetzes für 1965 seine Deckung findet. 
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Finanzielle Erläuterungen. 

I. ,.'ol.LgemE ines .. 

In finanzieiler Hin~, icht s'Oll das Fensionsanpassungs

gesetz insbesondere sichrrßtelJen: 

80) die jähr'li,cbe notwend: ge Anr assung bereits zuerkannter 

Renten ausd,er Unfali, 'ersicterung und Pensionen aus 

der Fensionsversichernng, . ' 

'b) die Neubemes~ung' der ::ünftig anfallenden Renten und 

Pensionen auf Grund ~:ünes möglichst aktuellen Lohn

und Gehaltsniveaus, 

c) die Bedeckung des Auf"lNandes in der Fensionsversiche-- " 

runge 

Die in 'den letzten Jahren eingetretene Verminderung 
" 

der Kaufkraft bereits zuerkannter laufender Geldleistun-

gen war schon ~isher w~ederbolt der Anlass für gesetz

liche lvlaßnahllien, durch welche der Kaufkraftverlust 'be~ 

seitigt wurde. Neben der Beseitigung der Kaufkraftminderung 

hat das Fehsfonsanpassungsgesetz durch 'die ,Konstruktion 

der Richtzahl auch das Ziel, die Empfänger laufender Geld

leü::;tungen am steigenden Volks'einkoI!llllen teilnehmen zu 

lassen. Dami t stellt es sicher', daß bei allenfal.ls 131 eicb

bleibender l"':aufkraft auch die schon aus dem Erwerbsleben 

Ausgeschiedenen an den vpn den Aktiven erarbeiteten Ver

besserungen des Lebensstandards teilhaben werden. 

11. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen. 

Zu Ar t. I Z. 10 : 

Die in Abs. 1 vorgesehene relative Höhe des Bund~s

bei trages ergibt für 'alle fünf Träger d'er Pensionsver

sicherung zusammen für die nächsten J,ahre die nachstehen-
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den Beträge: 

für das Jahr 1966 · ... -. .. ' ... 4.298 Ivlill.S 
1 ~ ',. ~ 

. . 
11 " 11 1967 ,4.916 11 11 · . . . . . . . . . 
11 11 11 1968 5.553 11 11 · . . . . . . . . . 
" 11 11 1.9.6:9. 6.102 11 11 

_.* • er •••••• 

11 11 11 1970 6.782 11 11 .'." ........ 
Der Hundesbei trag \vird somit in den nächsten 5 Jahren 

um 2.484 ~ill.G· st~~ge~. 

Hinsichtlich der Aufteilung.des Beitrages des Bundes 
auf die einzelnenTräger'der'PenS~bns~e~sicherung ist 
zu bemerken~ 

Im Jahre 196~ wird,derBundesbeitrag noch nicht aus
reichen,die Bestimmung des Abs. 3 zur Gänze erfüllen zu 
k5nnen. Es wird nur ein kassamäßiger kehrbedarf der Ver
sicherungsträger in der H5he von insgesamt 92 Mill.S 
durch den Bundesbeitrag gedeckt sejn~ Im Jahre 1967 wird 
voraussichtlich nach Durchführung des ersten Verteilungs
schrittes gemäß Abs. 3 für die weitere Verteilung der 
Bundesmittel nach Abs. 4 nur der geringfügige Betrag von 
5 ~ill.S zur Verfügung stehen. Für die Bedeckung des 
kassamäßigen 1.1ehrbedarfes ist ein Betrag von 143 lVlill.S 
siche~gestellt. Im Jahre 1968 kann nach Abs. 3 ein kassa
mäßiger Mehrbedarf von 159 Mill.S befriedigt werden, 

darüber hinaus verbleiben 102 i\.Ii11.8 für die Vert~ilung 
nach Abs. 4, im Jahre 1969 werden die entsprechenden Be
träge eine HBhe von 170 ~ill~3 bz~. 255 fulll.Sund im 
Jahre 1970 eine HBhe von 188 Mill.S bzw. 342 ~ill.S 
erreichen. 

Die für die Verteilung nach Abs.4 zur Verfügung stehen
den Restbeträge an Bundesbeitrag werden auf .die einzelnen 
Anstalten annähernd nach folgendem Verhältnis aufzuteilen 

sein: 
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Pensionsversicherungsanstalt ,der 
Arbeiter ~ •.••••.•. , ••.•••.•.••..••• ~ 57 t 5 % 

Land- und ForstwirtschaftlTche' . 

Sozialversicherungsanstaltr 
. . . . 

. . .' .• " ••••••• j 6,0 " 

Versicherungsanstalt der ~sterrei-
I 

chisehen Eisenbahnen •....•••.•. ~..... 1,0 I.! 

Fensionsversich~rungsanstalt;d~r' 

Angest~.l+ ~en e: •.•.•• o •• ' ..... ••• : ••••• ' •• ". • • • • 31 '5 It 

Versicherungsanstalt des ~sterrei-
chischen'Bergbaues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 '0 ". 

100'0 % 

Zu Art.I Z.11 und Art.II Z.6: 

Auf Grund von Erhebungen, O.ie bei den beiden 
I . 

gr~ßten Versicherungsträgern naeh dem ABVG. durchge-
führt wurden, kann angenommen' werden., daß bei unge':" 

~nderter. Gesetzeslage im Jahre 1966 rund 150 Mill~S 
durch die ün;Jendung de~ Ruhensbestimmungen gem~ß § 94 
ASVG. nicht zur Anwendung gelangen. Durch die vorge
sehene Anderung,der Grem:!b~träge in diesen Faragraphen 
wird sich die Ersparnis auf Grund der.Ruhensbestimmun-' 

. . . 

gen auf rund 65 kill.~ reduzier~n~ sodaß~in Mehr-
aufwand an Pensionen in der H6he yon 85 Mill.S zu er-

.. 
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,r,:arten ist. Durch die vorgesebene Anpassung der Grenz-
. . . 

beträge 1Nird· s.ich der genannte Mehraufwand im Laufe 

der ntichsten Jahre sukzessive erh~hen. 

Im einzelnen gesehen, wird es voraussichtlich 

bei rund 40 10 der derzeit von Ruhen betroffenen 
" 

Direktpensionen und bei rund 70 % der derzeit von 

Ruhen betroffenen Witwenpensionen zu eihem iiiegfall 

des Ruhens kommen. Darüber hinaus wird es bei einem 

Teil der noch verbleibenden Fälle einer Anwendung der 

RUhensbestimmungen ~u einer Verringerung des derzeit 

zum Ruhen gebrachten Betrages kommen. 

Im Bereich des GSPVG. wird der Mehraufwand für 

1966 ca. 2 ~ill.S betragen. 

Der gesamteIv~ehraufvvand für 1965 findet in den 

.4.nsätzer des Bundesfinanzgesetzes für dieses Jahr 

seine Deckung. 
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Zu Art. I . Z .•. 34 und 35 und Art. 11 Z. 13 und 14: 

Die sowohl im Allgemeinen. Sozialversicherungsgesetz 
als auch im Gewerblichen Selbständigen ... Pen~iohsversicherungs'" 
gesetz bei Ausgleichsz'ulagenempfängern vorgesehene Nicht
anrechnung eines weiteren Drittels derG~und~ und 
Elternrenten nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
und OpferfürsorgegesetziftTird im Jahre 1965 noch einen 
Mehraufwand· an Ausgleichszulagen in der Höhe von rund 
25 Mill. S verursachen. Dieser Mehraufwand-f.indet 
in den Ansätzen des Bundesfinanzgesetzes 1965 seine 
Deckung. Für das Jahr i966 wird aus der genannten 
Bestimmung mit einem M"ehraufwand an Ausgleichszulagen 

im Betrage von 44 bis 45 Mill.S z.u rechnen sein. 
Die übrigen Änderungen im J:.usgleichszulagenrecht -

ausgenommen die Anpassung der Richtsätze - werden keine 
nennenswerten Erhöhungpr "1r:>C'Aufwandes an Ausgleichszu

lage~ zur Folge haben. 
Die Anpassung der Richt3ätze und der Richtsatz

-erhöhungen derselben fir die Ehegattin und für jedes 
,Kind wird in den Jahrel 1966 bis 1970 jährliche 
Erhöhungen des AusgleiJhszul3.genaufwandes inder 
Größenordnung zwischer:, 90 ur:d 95 Mill. S veruraachen. 

Zu Art.II 2,4: 

Für die Jahre ab 1966 ist in Abs. 1 der :Beitrag des 
Bu..l1des im selben relat:i_ven Lusmaß festgesetzt wie zur 

Pensionsversioherung nach dem ASVG. Für die nächsten 
Jahre ergibt sich nachstehender Bundesbeitrag: 
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für das Jahr 1966 '. ' •••.•• ~ '.'-• . e'~. o ••• 
264 Mill.S 

" " " 1967 322 11 11 ._. -. ~ • .•.•.•. o. o. w_w 

11 11 11 1968 385 !I If 
8: ••••.•.• • •• 0 •••• • 

" 11 " 1969 445 It 11 
' •••••••• w,e •.••• 

11 11 11 1970 517 11 11 
• •••• •• 0 ••••••• • 

Nach Abs. 2 haben die Behörden der Bundes-
finanzverwaltung vom Aufkommen an Gewerbesteuer an die 
Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft' 
einen-so hohen Betrag zu überweisen, daß bei ihr in den 

-Jahren ab 1966 jeweils ein Mehrtrtrag in der Höhe von 
1 1 5 % des Aufwandes ~ausgenommen'die Aufwendungen für 
die-Ausgleichszulagen - zustande kommt. Die hiezu not-
wendigen Überwe:Lsurigen werden betragen 

für das Jahr 1966 • • • • • • • • • • • • • 254 Mill.S 
11 11 11 1967 333- 11 Ij 

• • • • • • • c • • • • • 

11 'TI TI 1968 425 11 11 · . . . . . . ~ . . . . . 
11 :If 11 1969 522 11 11 · . . . . . ~ . . . . . . 
11 If If 1970 611 If 11 0. e •• • ," ••••••• • 
Insgesamt hat der Bund nach den Bestimmungen des § 27 

jährlich d~r-Anstaltfolgende Beträge zur Verfügung zu 
stellen: 

für das Jahr 1966 • • • • • • • • • • • • • 518 Mill.S 

" " 11 1967 655 11 11 · . . . . . ~ . . . . . . 
11 11 " 1968 810 11 11 • • • • • • • • • • • • • 
" " " 1969 967 " 11' 

• ••• e •••• •• 'e • 

TI TI " 1970 • ........ o ••• •• 1.128 " 11 
• 

8 

IIl. Geba..rung dBrPensionsversicherung nach dem ASVG. 

Die beiliegende Tabelle ~ beinhaltet ,eine Darstellung 

164/A X. GP - Initiativantrag (gescanntes Original) 97 von 105

www.parlament.gv.at



,·_·'7,··: ... · 

der voraüssichtl;Lcbß~ .. q-~I??-;r~J;lg?ergebnisse der gesamten 
Pensiönsversi·che;r~:p.g. Pe-9h. 9.~~. ASY'G. für den Zeitraum 
1966 bis 1970 auf. G-rp.p-9.. 9.~p_.fo..p.passungsgeset.zes. Die 
Gebarung der Ausg:J.!3;i..c)2.s~lJ) ... 9-g~p-und der Wohriungsbeihilfen 
ist hiebei außer, Bet;rp.pp-.t. g~.1,?-ssen. Zu den einzelnen 
L:C'1sätzen der Gebarungsvorschau 'ist zu b,emerken: 

a) Pensionsaufwand: 
Die Schätzung des Pensionsaufwandesberuht auf· einer 

• • 1 

eingehenden .Ap.alyse AeFEntwickli.mg der Pensionsstände , 
getrennt nach den fünf T,rägern der Pensionsversicherung 
und nach Pe.nsionsarten. Die Entwicklung der Bemessungs-

. .' ". 

grundlage für den Neuzugang an PensionEn stützt sich auf 
die der SChätzung der Beitragseinnahmen zugrundegelegten 
Annahme"n über die' 'Entw:Lc"Iciung der Beitragsgrundlagen. Über 
das Ausmaß der steigerungsbeträg'e, die im Durchschnitt bei 
den einzelnen Trfig~;:ri der'Pensionsversicherung für die 
Pensionsberechnm';'g 'iri zUkurift heranzuziehen sein werden, 
wurden Annahmen auf 'Grund 'der in der Vergangenheit' 

beobachteten Entwicklung ge~roffen. 
Der Index der Anpassung wurde aus der Entwicklung der 

durchschnittlichen Beitragsgrundlagen gewonnen. Die Er
höhung~n der,dUrChSChrliiiiichen':seitragsgrundJ.~ge, wie 
sie für die J3ere;hnung der':Beit~~gseinnahmen a~genommen 
wurden, be;Lnhalteu'auch'Erhohungen der Sonderzahlungen. 
Diese:: sollen jed;ch bei der 'Anpassung außer Betracht bleiben o 

~ r ' . 

Ebenso sollen j~ne'Erh~hungen der allgemeinen Beitrags-
, . 

grundlage außer Betracht bleiben, die sich aus 
den .. jeweiligen Steigerungen der Höchstbei tragsgrundlage 

• 
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ergeben. Die für die Pensionsanpassung heranzuziehende. 
Indexreihe mußte daher schwächer steigend angenommen 
werden als die später angegebenen Erhöhungen der durch
schnittlichen Beitragsgrundlage~ Im einzelnen \vurden 
die folgenden Anpassungsfaktoren für die Anpassung am 
1. Jänner eines jeden Kalenderjahres zugrundegelegt: 

Anpassung am 1.1. 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

Anpassungsfaktor 

1.070 

1.070 

1.065 

1.060 

1.055 

Die sich aus der obigen Tabelle ergebenden 
Anpassungsfaktoren wur'den nicht nur auf die Pensionen 
selbst sondern auch auf feste Beträge, wie den Mindest
betrag für den Kinderzuschuß und die Grenzbeträge für 
den Hilflosenzuschuß angcvl-cr.;.J0t. 

b) übriger Aufwand: 
In dieser Ausgabep)sitio-l sind insbesondere die 

Bei träge zur Krankenver,3ichermg der Pensionisten, 
die Kosten der Ges1Jndheitsfür30rge uI+d Rehabilitation, 
der Verwaltungsaufwand usw. eefaßt. Der übrige Aufwand. 
wurde in Prozenten des.PensiolsaufwaIldes geschätzt, 
wobei die Prozentsätze aus der Entwicklung der Ver
gangenheit gewonnen wurden. 

c) Beiträge der Pflichtversichert~n: 
Auf Grund der Beobachtung der EntlNicklung im 

Zeitraum 1961 bis 1964 wurde die Entwicklung der für 
die Beitragseinnahmen maßgebenden· Größen (Zahl der 
Pflichtversicherten und durchschnittliche Beitragsgrund
lage unter Einbeziehungeines Zuschlages für die Son
derzahlungen) bis zum Jahre 1970 extrapoliert. 
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Die folgende Zusammenstellung informiert über 
die Ent~vicklung der Zahl der Pflichtversicherten ' 
sowie ül;>er die durchschni,ttlichen Beitragsgrundlagen 
(einschließlich Sonderzahlungen) für den Bereich der 
gesamten Pensionsversicherung: 

Jahr 

1966 
1967 
1968 
1969 
19?O 

Pflicht
versicherte 
Personen 

2,051.700 
2,041.600 
2,045.300 
2,048.100 
2,050.000 

Durchschnittl. Erhöhung der 
Beitragsgrund- durchschnittl. 
la.ge , (einschl.Bei tragsgrund
Sonderzahlung&n) lage gegenüber 

. ' dem Vorjahr 
in % 

3.148 S 7,44 % 
3.364 ·11 6,86 !I 

3.579 11 6,39 " 
3.789 11 5,87 11 

3.995 11 5,44 n 

Die Entwicklung der Zahl der Pflichtversicherten 
berücksichtigt die demographische Entwicklung sowie die 
Auswirkung en de rEinführung eine s'· 9. Bch ul jahre s . 

'd) Übrige Einnahmen: 

Neben den Vermögenserträgni.ssen fallen praktisch 
nur die Beiträge. zur Weiterversicherung finanziell 
ins Gewicht. Der Abbau der Rücklagen bei vier Trägern 
der Pensionsversicherung hat jedoch zur Folge, daß 
für die nächste Zukunft mit keinen nennenswerten Ver-

\ ' 

mögenserträgnissen gerechnet werden kann. Die übrigen 
Einnahmen waren daher relativ niedrig anzusetzen. 
Ihrer Berechnung liegt die Entwicklung, die in der 
Vergangenheit beobachtet werden konnte, zugrunde. Im 
Jahre 1966 war der von der Allgemeinen Unfallversi~he
rungsanstalt am 15. April d.J, zu überweisende Betrag 
von 200 Mill.B zu ?erü(ksicht~gen .• 

• 
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In den einzelnen Jahren sind. relativ geringfügige 
. . . 

Mehrerträge zu erwarten, die, insgesamt bis zum Ende des 
, Jahres 1970 einen Betrag von 1.456 Mill.S erreichen 
werden. Dieser Betrag entspricht 6.2 % des Aufwandes im 
Jahre 1970. Die Bundesbeiträge nach § 80 Abs~4 ASVG. 
werden bis zuia Jahre 1970 insgesamt 704 Mil1 .. S erreichen. 
Dies entspricht 3 % des. Aufwandes im Jahre 19700 Auf. 
Grund der Vorschrift des § 80 Abs.5 ASVG. werden die 
Träger der Pensionsversicherung über diesen Betrag nicht 
nach eigenem Ermessen verfügen können.. 

IV. Gebarung der Pensionsversi.cherUDg nach 
dem GSPVG~ 

In der beiliegenden Tabelle 2 ist die voraussicht
liche Gebarungq.er Pensionsversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft auf Grund des Pensionsanpassungs-

) gesetzes für die Jahre 1966 bis 1970 dargeste;tlt, wobei 
die Gebarung der Ausgleichszulagen außer Betracht ,gelas-

.. -. 

sen isto 
Für die Anpassung der Pensionen wurden die selben 

Anpassungsfaktoren wie für die Pensionsversicherung 
nach dem ASVG. verwendet. Der Berechnung der Beiträge 
der Pflichtversicherten wurde folgende Entwicklung der 
Zahl der Pflichtversichertenund der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlagen zugrundegelegt. 

Pflicht
J8~~ versicherte 

Personen 

Durchschnittl. 
Beitrags
grundlage 

Erhöhung der 
durchschnittl. 
I3eitragsgrund
lage gegenüber 

______________ --'-__ d_e;;;.;.m_\-'-r_o~:rj ahJ:' _ in. % 

1966 203.000 

1967 202.000 
1968 201.000 

1969 200.500 

1970 200.000 

2.630 S 
2 .. 775 11 

2.915 " 
3.045 11 

3.165 " 

9.6 % 
595 1t 

4.0 TI 
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Die jährliche Steigerung Qer durchschnittlichen Bei

tragsgrundlage mußte gegenüber dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz etwas geringer angenommen werden, 
weil im G~werblichen Selbständigen-Pensionsversicherungs
gesetz stets etwas mehr als 20 % der Pflichtversicherten 

mit der Mindestbeitragsgrundlag8 versichert sind. 
Auf Grund der Bestimmungen des § 27 Abs.2 wird die 

Anstalt im Vorhersagezeitraum jährlich'geringfügige 
Mehrerträge erzielen, die bis zum .Jahre 1970 insgesamt 

eine Höhe von 106 Mill.S erreichen werden (6 % der 
Ausgaben im Jahre 1970). Über die Hälfte dieser Mehrer
träge, d.s. 53 Mill.S oder 3 % der Ausgaben im Jahre 
1970, wird die Anstalt nicht nach eigenem Ermessen ver
fügen können. 

V, Gebarung der Allgemeinen Unfallver
sicherungsanstalt. 

Die beiliegende Tabelle 3 gihtfür die Jahre 1966 
bis 1970 eine Übersicht über die voraussichtliche 
Gebarung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
unter Berücksichtigung des Pensionsanpassungsgesetzes, 
wobei die Gebarung der Vlohnungsbeihilfen nicht berück
sichtigt ist. Für die Vorausberechnung v1rurden die 
gleichen Rechnungselemente und Annahmen,die für die 
Pensionsversicherung nach dem ASVG. schon näher erläu
tert wurden, verwendet. Wegen der Überweisung eines 

Betrages von 200 Mill.S an die Pensiönsversicherung 
nach Qem ASVG.' wird im Jahre 1966 eine nahezu ausge
glichene Gebarung erreicht werden. Für die folgenden 
Jahre sind sowohl relativ'als auch absolut hohe Mehr-. . . 

erträge zu erwarten. Beispielsweise wird der ME)hrertrag 
im Jahre 1970 noch fast 20 % des Aufwandes betragen. 

• 
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Beträge in Mill.S 

Auf w a n d: 

Pensionsaufwarid 

Übriger Aufwand 

Summe 

Ei n nah m e n: 

Beiträge der Pflicht
versicherten ' 

ubrige EinnaLmen 

Summe 

Fehlbetrag 

Bundesbeitrag nach 
§ 80 Abs.l 

l1ehrertrag 

Vom Bundesbeitrag 
entfällt auf die Verteilung 

nach § 80 Abs.3 
nach § 80 Abs.4 

" .. .. -: '116-

Gebarung der Pe;nöionsversicherung nach dom ASv..G. 

(ohne Ausgleichszulagenund Wohnungsbeihilfen) 

1966 

14.605 
2.249 

16.854 

12.183 
1165 

12.648 

4.206 

4.298 

92 

4.298 

1967 

16.124 

2.435 

18.559 

13.519 
272 

13.791 

4.768 

4.916 

148 

4.911 
5 

1968 

17.575 
2.617 

20.192 

14.622 

278 

14.900 

5.292 

5.553 

261 

5.451 
102 

I' 

1969 

18.999 
2.793 

21.792 

15.731 
284 

16.015 

5.677 

6.102 

425 

5.847 
255 

.. ,~ 

'CaheL.e 1· 

1970 

20.424 
2.962 

23.:)86 

16.844 

290 

'" i7.134 

. 6.252 

6.782 

530 

6.440 
342 
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Beträge in Mill ~S 

A 11 f W a·n d: 

Pensionsaufwand 

Übriger Aufwand 

Summe 

E in nah m e n: 

Beiträge der Pflicht
versicherten 

Übrige Einnahmen 

. Summe 

Fehlbetrag 

Bundesbeitrag nach§ 27 Abs.l·. 

Überweisu~g/Gewerbesteuer 
nach § 27 Abs.2·· ....... . 

Summe der Hittel 
des Bundes 

Mehrertrag 

Gebarung der Pensionsversicherung nach dem GSPVG. 

(ohne Ausgleichszulagen) 

.. 

1966 

959 

77 
1.636 . 

519 
15 

534 

5'02 

264 

254 

518 " 

16 

1967 '., 

1.124 

90 

1.214 

561 
16 

577 

637 

322 

333 

655 

18 

.,. " . 

1968 

1.297 
104 

1.401 

595 
17 

612 

789 

385 

425 

810 

21 

1969 

1.473 
118 

1.591 

630 
18. 

648 

9,43 

445 

522 

967 

24 

Tabelle 2 

1970' 

1.651 
1.32 

1.783 . 

663 

19 

682 

1.101. 

517 

611 

1.128 

27 

....' ," 
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Beträge in Mill.S 

Auf w a n d: 

Rentenaufwand 

Unfallheilbehandlung 

. Übriger Aufwand 

Summe 

Ein nah m e n: 

Beiträge der Pf1icht-
versicherten 

Vermögens erträgnisse 

Übrige Einnahmen 

Summe 

Mehrertrag 

,,\' 

• .... .., ..... ., 

Gebarung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 

(ohne'johnungsbeihilfen) 

1966 1967 1968 

559 608 657 

260 265 280 

331 140 149 

1.150 1.015 1.086 

1.062 1.124 1.195 

65 70 77 

31 32 33 

1.158 1.226 1.305 

8 213 219 

.. >''!'' ... 

.. 

Tabelle '3 

1969 1970 

707 756 

295 310 

158 167 

1.160 1.233 

1.265 1.334 

85 95 

34 35 

1.384 1.464 

224 231 
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